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Der vorliegende erste Bericht des Nationalen 
Armutsmonitorings gibt Auskunft über die Ar-
mutssituation in der Schweiz, in erster Linie 
anhand von Statistiken, Kennzahlen und einer 
Spiegelung des Forschungsstands. Doch was 
bedeuten die Zahlen und Daten im Alltag der 
Menschen? 

Die folgenden Porträts wollen genau das 
beantworten. Sie bieten persönliche Einblicke 
in höchst unterschiedliche Lebenssituationen 
und versuchen zu zeigen, wie sich ein Leben 
am oder unter dem Existenzminimum anfühlt. 
Sie erzählen von Hürden, von Scham, aber 
auch von Strategien und Hoffnungen im tägli-
chen Kampf um die eigene Existenz.

Denn was in der Diskussion um Armut oft 
vergessen geht: Es gibt nicht «die» Armut, 
nicht «den» Armutsbetroffenen. Armut ist so 
divers wie die Menschen, die betroffen sind. 

Armut in all ihren Formen zu zeigen, ist 
unmöglich. Aber diese Porträts können den 
Zahlen und Statistiken des Nationalen Ar-
mutsmonitorings ein Gesicht geben – und sie 
dadurch ein Stück greifbarer machen.

Die insgesamt zwölf Porträts bilden je-
weils den Auftakt zu den drei Schwerpunkt-
heften.

D. B., 29, Tessin
«Ich musste erst die Armut überwinden, 
um 50 Kilogramm abzunehmen»

Ich bin der lebende Beweis dafür, dass 
man aus einer schlechten Situation wieder 
herauskommen kann. Ende 2023 habe ich 
eine Festanstellung als Informatiker bekom-
men und verdiene nun 4500 Franken im 
Monat. Vorher lebte ich von der Sozialhilfe. 
Nachdem ich alle Rechnungen bezahlt hatte, 
blieben mir 110 Franken pro Monat.

Eigentlich habe ich mein ganzes Leben 
lang sehr prekär gelebt. Meine Eltern waren 
italienische Einwanderer, die keinen guten Job 
gefunden haben. Sie trennten sich, als ich vier 
Jahre alt war. Das war sehr schlimm für mich, 
weil ich von da an eine Art Geisel ihres Kon-
flikts war. Ich erinnere mich, dass ich nicht ver-
stand, warum mein Zuhause so kalt war. Bei 
anderen kochte die Mutter, umarmte sie, war 
nett zu ihnen. Ich hingegen wurde von meiner 
Mutter abgelehnt. Neben der finanziellen er-
lebte ich so auch eine emotionale Armut. 

Die Situation zuhause hatte einen direk-
ten Zusammenhang mit meinem schlechten 
gesundheitlichen Zustand. Ich habe eine Ess-
störung entwickelt. Zu meiner schlimmsten 
Zeit wog ich 170 Kilogramm. Ich erkläre mein 
Essverhalten gerne mit einem Vergleich mit 
den Höhlenmenschen: Wenn ich konnte, ass 
ich so viel wie möglich. Weil ich wusste, dass 
das vielleicht meine letzte Chance war, in den 
nächsten Tagen etwas zu essen.

Während der Corona-Pandemie erreichte 
ich meinen absoluten Tiefpunkt. Ich hielt es 
nicht mehr aus, zuhause mit meiner Mutter 
eingesperrt zu sein. Ich ging zum Sozialamt 
und erzählte von meiner Situation. Zu meiner 
Überraschung erhielt ich sofort Hilfe. Zusam-
men mit meinem Berater haben wir schnell 
eine Wohnung gesucht und einen Kurs 
begonnen, in dem ich lernen konnte, mein 
Leben selbständig zu gestalten.

Danach lebte ich drei Jahre lang von der 
Sozialhilfe und machte währenddessen ein 
Informatik-Studium. Ich hatte zwar schon eine 
Lehre als Informatiker abgeschlossen, aber 
habe hier im Tessin keinen Job gefunden.

Seit ich nicht mehr aufs Geld schauen 
muss, habe ich mit Sport angefangen. Erst da 
habe ich etwas gefunden, was mir wirklich 
Spass macht: Mittelalterlicher Schwertkampf, 
auch Buhurt genannt. Diese Sportart hat mir 
die Motivation gegeben, 50 Kilo abzunehmen 
– kombiniert mit der richtigen Ernährung und 
regelmässigem Training. 

Seither hat sich mein Leben komplett ver-
ändert. Ich komme nicht mehr ausser Atem, 
wenn ich in den Bergen spazieren gehe. Ja,  
ich habe sogar richtig Lust, mich zu bewegen.

Bis dahin war es ein langer Weg. Ich 
musste erst die Armut überwinden, um abzu-
nehmen. Denn die Armut hat meine Seele 
verkümmert. Ich war sehr einsam, konnte mit 
niemandem reden. Ich habe alles in mich 
reingefressen. Wortwörtlich. Ich hatte keine 
Lust, meine Wohnung zu verlassen. Wofür? 
Ich dachte mir: Wenn mich Freunde einladen, 

zum Beispiel in eine Bar, gerate ich in eine 
peinliche Situation. Bezahle ich selbst, kann 
ich vierzehn Tage lang nichts essen.

Ich verstehe, dass viele junge Menschen 
sich nicht von der Sozialhilfe helfen lassen 
wollen, weil sie sich dafür schämen. Aber ich 
würde ihnen raten, nicht so lange zu warten, 
sondern das eigene Leben so schnell wie 
möglich in die Hand zu nehmen. Sonst kommt 
man früher oder später auf einen unguten 
Pfad. Das Schlimmste an der Armut sind näm-
lich die verpassten Chancen.

Claudia Schwarz, 51, Zürich
«Würde ich Sozialhilfe beziehen, hätte ich 
mehr Geld zur Verfügung»

Ich habe gerade meine dritte Knieopera
tion hinter mir. Sechs Wochen lang falle ich 
aus, weil zwei 30-Kilogramm-Hunde in die 
Beine gerannt sind und meine Kniescheibe 
zertrümmert haben. Alle Bänder sind gerissen. 
Bei der ersten Operation gab es Komplikatio-
nen, bei der zweiten auch. Jetzt also die dritte. 
Eigentlich wollte ich mein Arbeitspensum 
bald erhöhen, um etwas mehr Geld zu haben. 
Und jetzt das. Das passt zu meinem Glück.

Ich hätte gerne immer 100 Prozent gear-
beitet, aber das war nicht möglich. Mit 23 Jah-
ren bin ich Mutter geworden, da fingen die 
finanziellen Probleme an. Heute habe ich drei 
Kinder, jedes hat ein Geburtsgebrechen: 
Lungenkrankheit, Herzrhythmusstörungen, 
Wachstumsstörungen, Borderline, ADHS. Im-
mer, wenn ich das Gefühl hatte, über den Berg 
zu sein, kam wieder etwas dazu. Weil die Insti-
tutionen nicht mit meinen Kindern fertig ge-
worden sind, musste ich die Pflege überneh-
men. Und konnte darum nicht mehr arbeiten.

Meine Kindheit war nicht sehr behütet, 
mein Vater war spielsüchtig und Alkoholiker. 
Meine Mutter war – wie ich – alleinerziehend 
und hatte keine Ausbildung. Mich fördern 
oder mir bei schulischen Dingen helfen, 
konnte sie nicht. 

Bei den Bewerbungen für die Lehrstelle 
war ich auf mich alleine gestellt. Mir ist alles 
über den Kopf gewachsen. Ich war ziemlich 
schlecht in der Schule und habe deswegen 
keine Lehrstelle bekommen. Da ging ich halt 
temporär arbeiten. Ich wurde eine Welten-
bummlerin, bin für zwei Jahre nach Kreta 
ausgewandert, dann wieder zurückgekom-
men, und habe in der Gastronomie und in 
Hotels gearbeitet. So habe ich praktisch 
mein ganzes Leben lang nur temporär gear-
beitet. Und natürlich fast nichts in die Pensi-
onskasse einbezahlt.

Dann, mit 36 Jahren, habe ich doch noch 
eine Ausbildung zur Versicherungsfachfrau 
gemacht. Mein derzeitiger Arbeitgeber hat 
mir das ermöglicht. Seitdem arbeite ich  
70 Prozent und verdiene 4200 Franken. Ich 
lebe derzeit mit zwei meiner Kinder in einer 
3.5-Zimmer-Wohnung. Meine Tochter wurde 



vor kurzem aus der betreuten Wohneinrich-
tung geschmissen, sie hat schwere psychi-
sche Probleme, braucht praktisch rund um 
die Uhr Betreuung. Also ist jetzt mein Schlaf-
zimmer ein Wohn-, Arbeits- und Esszimmer in 
einem. Ich sehe es positiv, sozusagen als Pro-
bewohnen für meinen Traum: ein Tinyhouse. 

Wenn ich Sozialhilfe beziehen würde, 
hätte ich wahrscheinlich mehr Geld zur Verfü-
gung. Aber ich will das nicht. Es belastet mich 
psychisch enorm, die ganze Zeit um etwas zu 
bitten. Ich bin ein einziges Mal zum Sozialamt 
gegangen, weil ich gehofft hatte, dass sie mir 
helfen würden, einen Monat zu überbrücken. 
Der Berater hat mich ausgelacht. Da hat’s mir 
abgelöscht. 

Ob man eine gute oder schlechte Erfah-
rung beim Sozialamt macht, hat vor allem mit 
der Person zu tun, die einem zugeteilt wird. 
Meine Tochter hatte eine gute Erfahrung. Sie 
ist sehr aufgestellt von dem Gespräch mit 
ihrer Beraterin zurückgekommen. Sie ist  
18 Jahre alt und meldet sich gerade beim So-
zialamt und bei der Invalidenversicherung an. 

Ich sage immer: Wenn man auf mein 
Bankkonto schaut, bin ich arm. Da ist kein 
Franken. Und manchmal bin ich sogar im 
Minus. Auch meine dritte Säule ist leer. Aber 
ich sehe so viele Leute, die mehr haben als 
ich – und trotzdem unglücklich sind. 

Vian Tobal, 22, Basel-Land
«An unbeschwerte Zeiten in meiner Kindheit 
kann ich mich kaum erinnern»

Schon früh musste ich lernen, was es 
heisst, Verantwortung zu tragen. Ich war gera-
de mal zwölf Jahre alt, als mein Vater überfor-
dert zu mir kam. Er verstand das Konzept der 
Krankenkassen-Franchise nicht. Ich zwar 
auch nicht, aber ich sagte ihm, dass ich mich 
darum kümmern werde.

Meine Eltern flüchteten 2009 aus Syrien 
in die Schweiz und konnten kein Deutsch. Ich 
hingegen habe die Sprache sehr schnell ge-
lernt. Sie haben mich nie gezwungen, etwas 
für sie zu machen, sie waren einfach verzwei-
felt und wussten nicht weiter. Und ich habe 
mich sofort verantwortlich gefühlt. 

Vielleicht ist das kulturell bedingt. Als 
Kind von Migranten willst du deinen Eltern 
etwas zurückgeben, schliesslich haben sie ihr 
Leben für deins aufgegeben. Für jede gelöste 
Aufgabe wurde ich gelobt, was unsere Bezie-
hung in eine ungesunde Dynamik brachte.  
Mit der Zeit dachte ich, dass ich nur so Bestä-
tigung von meinen Eltern bekommen könnte.

An unbeschwerte Zeiten in meiner Kind-
heit kann ich mich kaum erinnern. Alles war 
stressig. Der einzige Moment, in dem sich 
meine Eltern wirklich um mich kümmern 
konnten, war, als ich im Spital lag und operiert 
werden musste. Da fühlten sie sich als Eltern 
und nicht als stressgesteuerte Menschen. 

Ansonsten hatten meine Eltern keine 

Kapazität für Fragen wie: «Wie läuft’s in der 
Schule?». Sie mussten sich um unsere Auf-
enthaltsbewilligung kümmern oder darum, 
dass sie einen Job haben. Dass ich grosse 
Schwierigkeiten in Mathe hatte, darüber 
konnte ich nicht mit ihnen reden.

Eigentlich wollte ich ins Gymnasium 
gehen. Ich bin auch reingekommen, aber wir 
konnten uns die Bücher und Exkursionen 
kaum leisten. Wir lebten damals noch von 
Sozialhilfe. Also nahm ich einen Job bei einer 
Fast-Food-Kette an. Am Tag ging ich zur 
Schule, danach ging ich Burger verkaufen. 
Eine Weile lang ging das gut, aber nach 
eineinhalb Jahren musste ich das Gymnasi-
um abbrechen. Ich war zu erschöpft und 
schlitterte in ein Burnout. Ich nahm mir eine 
Auszeit und fing eine Lehre bei der Bank an.  
Trotz meiner Mathe-Probleme! 

Mittlerweile geht es uns finanziell etwas 
besser. Mein Vater arbeitet bei der Entsorgung 
der Gemeinde, meine Mutter ist bei einem 
Mittagstisch angestellt. Wir haben eine schö-
ne Wohnung und ein Auto. Aber wir leben 
trotzdem von Lohn zu Lohn. Familienausflüge, 
Besuche beim Zahnarzt oder Ferien liegen 
nur drin, wenn ich monatelang dafür spare. 
Die Steuern erschüttern immer noch jedes 
Jahr unser Budget. 

Und ja, ich bin immer noch die Managerin 
der Finanzen. Mit meinem Lehrlingslohn 
bezahle ich die Prämien für die ganze Familie. 

Heute haben meine Eltern und ich ein gu-
tes Verhältnis, auch wenn es keine klassische 
Eltern-Kind-Beziehung ist. Die Rollen sind 
vertauscht, ich treffe alle Entscheidungen, 
plane den Ruhestand meiner Eltern und sor-
ge dafür, dass am Monatsende alles aufgeht. 
Zum Beispiel zahle ich monatlich in einen 
Fonds ein, damit sie eines Tages eine gewis-
se Sicherheit haben.

Es ist nicht immer leicht, aber ich habe 
meinen Frieden damit gefunden. Ich trage 
keine Wut mehr in mir, nur Verständnis. Für 
das, was sie durchgemacht haben. Heute 
können wir gemeinsam über die schweren 
Zeiten sprechen, manchmal sogar lachen. Ich 
spüre: Wir sind über den Berg und als Familie 
stärker verbunden als je zuvor. 

Karine Donzallaz, 45, Freiburg
«Obwohl die Sozialhilfe die Autonomie för-
dern soll, fühlt man sich bevormundet»

Mit 34 Jahren kam alles auf einmal: ein 
Burnout und kurz darauf die Diagnose Adeno-
myose, auch innere Endometriose genannt. 
Das war der Moment, in dem ich in die Armut 
fiel. Man sagt oft: Krank sein macht arm und 
arm sein macht krank. Beides ist wahr. 

Mein ganzes Leben dreht sich um meine 
Periode. Die Schmerzen sind manchmal un-
erträglich, vergleichbar mit einem Dolchstoss. 
Dazu kommen extrem starke Blutungen, 
chronische Müdigkeit und Konzentrations-

schwierigkeiten. Es ist mir unmöglich, unter 
diesen Bedingungen zu arbeiten.

Es gibt viele Vorurteile gegenüber der 
Armut. Oft denken die Leute, dass arme Men-
schen keine oder nur eine geringe Bildung 
haben. Um die üblichen Klischees zu durch-
brechen: Ich habe nicht nur Deutsch und Eng-
lisch gelernt, sondern auch mehrere Ausbil-
dungen absolviert – im Detailhandel, im 
kaufmännischen Bereich sowie eine Ausbil-
dung zur Schauspielerin. Leider hat mir die 
Krankheit alles genommen.

Während ich auf den Entscheid der Invali-
denversicherung (IV) wartete und ohne finan-
zielle Mittel war, hatte ich keine andere Wahl, 
als Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen. Ich 
hatte nicht erwartet, dass es ein Vergnügen 
oder auch nur angenehm sein würde, aber ich 
hätte mir nicht im Entferntesten vorstellen 
können, dass es so gewaltvoll sein würde. Ich 
erfuhr viel Ungerechtigkeit. Die 21 Monate, die 
ich bei der Sozialhilfe verbrachte, haben mich 
tief gezeichnet.

Von der Sozialhilfe abhängig zu sein, ist 
nicht nur gleichbedeutend mit dem Verlust 
der eigenen Würde, sondern auch der eige-
nen Freiheit und des freien Willens. Obwohl 
die Sozialhilfe die Autonomie fördern soll, 
fühlt man sich bevormundet.

So musste ich beispielsweise länger auf 
eine dringende Zahnbehandlung warten. 
Andererseits war ich verpflichtet, die Sozial
arbeiterin zu informieren, sobald eine Person 
bei mir übernachtete.

Heute beziehe ich eine IV-Rente und Er-
gänzungsleistungen. Meine finanzielle Situa-
tion ist weniger prekär als bei der Sozialhilfe, 
aber ich lebe immer noch am Existenzmini-
mum. Ich war erleichtert, die Sozialhilfe hinter 
mir lassen und den Kopf wieder über Wasser 
halten zu können, aber wie so oft folgt ein 
harter Schlag auf den nächsten: Die Nachzah-
lungen der IV gingen direkt an die Sozialhilfe, 
um meine Schulden zu begleichen – was an 
sich völlig korrekt ist.

Da diese Zahlungen jedoch mehrere 
Jahre abdeckten und auf einmal ausbezahlt 
wurden, musste ich plötzlich Steuern auf ein 
fiktiv hohes Einkommen zahlen. Geld, das ich 
natürlich nicht hatte. Als ich ein Steuererlass-
gesuch einreichte, antwortete mir das Steuer-
amt, ich hätte vorausschauend handeln und 
Rückstellungen bilden müssen. Wie kann 
man sparen, wenn man mit einem monatli-
chen Budget von 2100 Franken leben muss? 
Das ist mir bis heute ein Rätsel.

Diese Erfahrungen haben mich dazu 
bewogen, mich zu engagieren. Ich gehöre  
zu den 50 Personen mit Armutserfahrung,  
die den «Rat für Armutsfragen» mitentwickelt 
haben. Das ist eine Struktur, die es den Be-
troffenen ermöglicht, sich mit Institutionen, 
Politik und Fachleuten auszutauschen. Es 
geht nicht so sehr um Eigenverantwortung, 
wie es Politiker oft predigen, sondern viel-
mehr um kollektive Verantwortung, Engage-
ment und politischen Willen, da das Problem 
hauptsächlich systemisch ist.

Zudem habe ich punktuelle Mandate als 
externe Referentin an der Hochschule für 
Soziale Arbeit in Freiburg. An der Ausbildung 
der Studierenden mitzuwirken, gibt meiner 
Erfahrung bei der Sozialhilfe einen Sinn.

Ich bin fest davon überzeugt, dass die 
Schweiz mehr in die Armutsprävention inves-
tieren muss. Eine unbehandelte Karies führt 
zu einer Wurzelbehandlung, die viel teurer ist. 
Dasselbe gilt für die Armut, die keine Wahl  
ist. Menschen zu unterstützen, bevor sie den 
Punkt erreichen, an dem es kein Zurück mehr 
gibt, ist sowohl aus gesellschaftlicher als 
auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll.
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EINLEITUNG
Wer in der Armutsstatistik als arm gilt, hat unter Berücksichtigung sämtlicher Einkommen 
zu wenig Geld, um das soziale Existenzminimum zu erreichen. Auch Sozialleistungen sind 
in den Einkommen enthalten. Mit solchen Sozialleistungen beschäftigt sich das vorlie-
gende Schwerpunktheft. Im Zentrum steht die materielle Existenzsicherung.

Materielle Existenzsicherung umfasst alle Massnahmen, die Menschen mit fi-
nanziellen Ressourcen und Gütern versorgen, damit sie ihr Leben auf einem gesellschaft-
lich anerkannten Mindeststandard führen können. Neben den staatlichen Aktivitäten 
werden auch solche von privaten Organisationen berücksichtigt.

Der Schwerpunkt gliedert sich in drei Teile: 
1.	 Der erste Teil beschreibt die Instrumente und Akteure, die für die materielle 

Existenzsicherung relevant sind. Ausgehend von den einschlägigen Rechts-
grundlagen wird dargelegt, welche Ziele die Instrumente haben und welche 
Akteure für sie zuständig sind. 

2.	 Der zweite Teil untersucht empirisch, was verschiedene Typen von Sozialleis-
tungen zur Armutsbekämpfung beitragen. Zu diesem Zweck werden zum einen 
verschiedene Quoten von Vor- und Nachtransferarmut berechnet. Zum anderen 
werden ausgewählte Leistungen (Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen zur AHV/
IV) genauer in den Blick genommen.

3.	 Der dritte Teil diskutiert Herausforderungen und Reformbestrebungen im Be-
reich der materiellen Existenzsicherung. Er dokumentiert, was über die Wirkun-
gen einzelner Handlungsansätze bekannt ist, und würdigt diese zusammen-
fassend im Lichte des Capability-Ansatzes (siehe Grundlagenheft «Armut in der 
Schweiz im Überblick», Abschnitte A.2 und A.3.4).

Massnahmen zur materiellen Existenzsicherung beschränken sich nicht allein auf finan-
zielle Leistungen. Häufig sind sie mit Interventionen verknüpft, welche helfen sollen, die 
Lebenssituation der Betroffenen zu stabilisieren und ihnen neue Perspektiven zu eröffnen. 
Im vorliegenden Schwerpunktheft werden solche nicht finanziellen Interventionen be-
rücksichtigt, soweit sie einen allgemeinen Charakter haben (z. B. persönliche Beratung 
und Hilfe) oder der sozialen Integration dienen. Leistungen, die spezifisch auf die beruf-
liche Integration oder die Bildung zielen, werden in den beiden anderen Schwerpunkt-
heften behandelt («Erwerbsarbeit und Armut in der Schweiz», «Bildung und Armut in der 
Schweiz»). 

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitte A.2  
und A.3.4). 

vgl. Schwerpunktheft  
«Erwerbsarbeit und Armut in der 
Schweiz»

vgl. Schwerpunktheft 
«Bildung und Armut in der 
Schweiz» 
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•	 Das Kapitel legt einleitend dar, über welche Instrumente 
der Staat verfügt, um die materielle Existenz seiner Einwoh-
nerinnen und Einwohner zu gewährleisten (Abschnitt A.1). Im 
Fokus stehen anschliessend zwei grundsätzlich verschiedene 
Arten von Sozialleistungen: Sozialversicherungen einerseits 
(Abschnitt A.2), bedarfsabhängige Sozialleistungen anderer-
seits (Abschnitt A.3). Mehrere dieser Leistungen beschränken 
sich nicht auf finanzielle Transfers, sondern unterstützen Be-
troffene auch mit persönlicher Beratung oder fördern ihre be-
rufliche und soziale Integration (Abschnitt A.4). Schliesslich 
spielen neben dem Staat auch private Organisationen eine 
wichtige Rolle in der materiellen Existenzsicherung (Abschnitt 
A.5).
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A.1	 INSTRUMENTE DER MATERIELLEN EXISTENZSICHERUNG  
IM ÜBERBLICK

•	 Der Staat hat grundsätzlich drei Instrumente, die zur materiellen Existenz-
sicherung beitragen: finanzielle Sozialleistungen, soziale Sachtransfers (z. B. 
öffentliches Bildungswesen, sozialer Wohnungsbau) und die Ausgestaltung des 
Steuersystems für finanzschwache Personen. 

•	 Soziale Sachtransfers und das Steuersystem können sich von Gemeinde 
zu Gemeinde stark unterscheiden. Einen aussagekräftigen Überblick zu gewin-
nen, ist ausgesprochen schwierig. Aus pragmatischen Gründen konzentriert 
sich das Armutsmonitoring deshalb auf finanzielle Sozialleistungen. Diese las-
sen sich unterteilen in Sozialversicherungsleistungen und bedarfsabhängige 
Sozialleistungen.

Ganz grundsätzlich betrachtet, lassen sich drei Instrumente unterscheiden, die zur ma-
teriellen Existenzsicherung beitragen: Neben finanziellen Sozialleistungen sind dies so-
ziale Sachtransfers und die Ausgestaltung des Steuersystems (Abbildung 1). Unter Sach-
transfers werden Güter und Dienstleistungen verstanden, die zu vergünstigten Preisen 
oder kostenlos zur Verfügung gestellt werden (United Nations 2017, S. 56–60; Tonkin et 
al. 2014). Beispiele für soziale Sachtransfers des Staates sind etwa das öffentliche Bil-
dungswesen, der soziale Wohnungsbau oder einkommensabhängige Tarife für die fami-
lienergänzende Kinderbetreuung. Bei der Ausgestaltung des Steuersystems geht es im 
Wesentlichen um die Frage, ob und in welchem Ausmass finanzschwache Haushalte 
besteuert werden (Leventi et al. 2019; Pirttilä und Tuomala 2004; Caminada et al. 2021; 
Kim 2000).

Die Ziele, die mit diesen Instrumenten verfolgt werden, beschränken sich nicht 
auf die materielle Existenzsicherung. Bei der Ausgestaltung des Steuersystems ist dies 
offensichtlich. Aber auch die beiden anderen Instrumente dienen im Bereich der Sozial-
politik unterschiedlichen Zielen. Sie werden beispielsweise eingesetzt, um soziale Un-
gleichheit zu reduzieren oder den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gewährleisten. 
In diesen Fällen richten sie sich an breite Bevölkerungskreise, nicht allein an Armutsbe-
troffene. Ihre Ausgestaltung kann jedoch indirekt Auswirkungen auf die materielle Exis-
tenzsicherung haben. Besteht beispielsweise ein kostengünstiges Angebot an familien-
ergänzender Kinderbetreuung, so kann dies für armutsgefährdete Haushalte eine 
erhebliche Entlastung bedeuten – auch wenn der Adressatenkreis dieser Leistung deut-
lich grösser ist. 

Mit Blick auf die materielle Existenzsicherung stellt sich dabei eine grundsätz-
liche Frage: In welchem Ausmass wird sie über Sozialleistungen garantiert, die eine Viel-
zahl von Menschen beziehen? Und in welchem Ausmass über Leistungen, die sich sehr 
spezifisch an Menschen mit wenig Geld richten? Etwas anders formuliert: Ist die mate-
rielle Existenzsicherung in staatliche Massnahmen und Programme eingebettet, die zu-
sätzliche sozialpolitische Anliegen mit grosser Breitenwirkung verfolgen? Oder wird sie 
vorwiegend mit Massnahmen betrieben, die ganz spezifisch dem Ziel der Armutsbe-
kämpfung dienen?
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Antworten auf diese Frage verweisen auf unterschiedliche Vorstellungen und 
Modelle des Sozialstaates. Die ausgesprochen einflussreiche Typologie des dänischen 
Sozialwissenschaftlers Gøsta Esping-Andersen unterscheidet drei Typen: den liberalen 
Wohlfahrtsstaat (Fokus: bedürftigkeitsgeprüfte Fürsorgeleistungen und private Vorsorge), 
den konservativen Sozialstaat (Fokus: auf Statuserhalt ausgerichtete Sozialversicherun-
gen) und den sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat (Fokus: gleiche und universale So-
zialleistungen; Esping-Andersen 1990). Dabei handelt es sich um Idealtypen, die in Wirk-
lichkeit nicht in Reinform zu beobachten sind. Auf die materielle Existenzsicherung trifft 
dies in besonderem Masse zu, weil sie fast zwingend auf bedürftigkeitsgeprüfte (Für-
sorge-)Leistungen angewiesen ist. Das umfassende sozialstaatliche Setting beeinflusst 
jedoch, welche Bedeutung einzelne Leistungsarten und Handlungsprinzipien in der Ar-
mutspolitik einnehmen.

Viele Massnahmen der materiellen Existenzsicherung werden von Kantonen und Ge-
meinden bereitgestellt. Einen aussagekräftigen Überblick zu gewinnen, ist angesichts 
dieser Vielfalt ausgesprochen schwierig. Aus diesem Grund konzentriert sich die folgen-
de Darstellung von Massnahmen und Akteuren auf einen engeren Bereich: auf das System 
der sozialen Sicherheit. Soziale Sachtransfers und Wirkungen des Steuersystems sind 
auf diese Weise nicht flächendeckend erfasst. Sie werden an späterer Stelle so weit be-
rücksichtigt, als statistische Kennzahlen und Studien zu ihrer Bedeutung für die materiel-
le Existenzsicherung vorliegen (siehe Abschnitt B.1.4).

Das System der sozialen Sicherheit kann als Teilbereich des Sozialstaats ver-
standen werden. Während der Sozialstaat in einem umfassenden Sinn auf die Herstellung 
sozialer Gerechtigkeit zielt, schützt das System der sozialen Sicherheit die Bevölkerung 
spezifisch vor wirtschaftlichen Risiken, mit denen viele Menschen im Verlauf ihres Lebens 
konfrontiert sind. Leistungen der sozialen Sicherheit werden nach zwei grundsätzlich 
verschiedenen Prinzipien erbracht: nach dem Versicherungsprinzip und nach dem Be-
darfsprinzip (vgl. Wyss 1999, S. 8–10; Eardley et al. 1996, S. 26; Wagner 1985, S. 164–165; 
Atkinson 2018, S. 266–267). Die beiden folgenden Abschnitte gehen näher auf diese Leis-
tungsarten im System der sozialen Sicherheit ein. 

Abb. 1
Staatliche Instrumente zur materiellen Existenzsicherung

Finanzielle Sozialleistungen
z. B. Taggelder und Renten 
von Sozial versicherungen, 
wirtschaftliche Sozialhilfe

Soziale Sachtransfers
z. B. öff entliches Bildungswesen, 

abgestufte Kita-Tarife

Steuerbelastung
von einkommensschwachen 

Haushalten
Materielle

Existenzsicherung

II.A0010.25.V1.00.d

Bemerkung: Eigene Darstellung

Abbildung 1
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A.2	 SOZIALE SICHERHEIT: SOZIALVERSICHERUNGEN

•	 Die Sozialversicherungen sind auf Bundesebene geregelt. Sie gewähren 
solidarischen Schutz gegen die wirtschaftlichen Folgen ausgewählter Risiken 
wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfall oder Invalidität. 

•	 Ihre materiellen Leistungen richten die Sozialversicherungen nach drei 
Prinzipien aus: Kompensation von Erwerbsausfällen, Reduktion finanzieller Be-
lastungen (z. B. Familienzulagen) und Kostenvergütungen (z. B. von medizini-
schen Behandlungen). 

•	 Sozialversicherungen verfolgen in der Regel nicht ausdrücklich das Ziel, 
Armut zu bekämpfen. Faktisch tragen ihre Leistungen aber massgeblich dazu 
bei. 
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Zentrales Wesensmerkmal von Sozialversicherungen ist ihr obligatorischer Charakter. 
Personen, die zur Zielgruppe gehören, unterstehen zwingend der Versicherungspflicht. 
Sozialversicherungen werden von breiten Kreisen der Bevölkerung solidarisch getragen 
und kommen ihnen zugute. Menschen mit hohen Risiken können nicht vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen werden. Auch richtet sich die Höhe der Prämien in der Re-
gel nicht – oder nur begrenzt – nach dem individuellen Risiko, das eine Person trägt.1 

Sozialversicherungen schützen Menschen vor Wechselfällen des Lebens. Der 
Staat legt fest, welche Risiken ein solches Schutzbedürfnis begründen, und schafft damit 
wichtige Voraussetzungen für die freie Lebensgestaltung und die Lebensqualität seiner 
Bürgerinnen und Bürger. Internationale Übereinkommen zur sozialen Sicherheit nennen 
folgende zentrale Lebensrisiken: Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfall, Mutter-/Vaterschaft, 
Familienlasten, Invalidität, Alter und Tod (der Eltern oder des Partners / der Partnerin) 
(International Labour Organization 1952). In der Schweiz decken insgesamt neun Sozial-
versicherungen diese Risiken ab, wobei sich etliche Versicherungszweige mit mehreren 
Risiken beschäftigen (Tabelle 1).2 Rechtlich relativ schwach verankert ist der Versiche-
rungsschutz bei Erwerbseinbussen im Krankheitsfall.3

Tab. 1
Sozialversicherungen und abgedeckte Risiken

Risiko / Ereignis 

Sozialversicherung 

AHV BV ALV EO FamZ OKP UV IV MV Total

Krankheit: Pfl ege  3   1  2 5

Krankheit: Erwerbseinbusse 1

Unfall: Pfl ege  3 3

Unfall: Erwerbseinbusse 2

Invalidität 4

Arbeitslosigkeit 1

Mutter-/Vaterschaft 1

Familienlasten 1

Alter 2

Tod Eltern oder Partner/in 4

Dienstpfl icht u.a. Aktivitäten 1

Total Risiken / Ereignisse 2 3 1 4 1 1 5 2 6

II.T0010.25.V1.23.d

Sozialversicherungen: AHV: Alters- und Hinterlassenenversicherung; BV: Berufl iche Vorsorge; 
ALV: Arbeitslosenversicherung; EO: Erwerbsersatzordnung; FamZ: Familienzulagen; OKP: Obligatorische 
Krankenpfl egeversicherung; UV: Unfallversicherung; IV: Invalidenversicherung; MV: Militärversicherung
1 bei Berufskrankheit; 2 bei Kindern mit Geburtsgebrechen; 3 Betreuungsurlaub für Eltern von gesundheitlich 
schwer beeinträchtigten Kindern

Tabelle 1
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Adressatenkreis und Leistungen
Die Adressatenkreise der Sozialversicherungen sind unterschiedlich gross. Die obligato-
rische Krankenpflegeversicherung, die AHV und die IV gewähren grundsätzlich Schutz 
für alle Menschen, die sich für längere Dauer in der Schweiz aufhalten. Andere Sozialver-
sicherungen sind auf Berufstätige und teilweise auf Arbeitnehmende beschränkt. Selbst-
ständigerwerbende sind insbesondere von der Arbeitslosenversicherung ausgeschlos-
sen; einer beruflichen Vorsorgeeinrichtung und einer Unfallversicherung können sie 
freiwillig beitreten. Zudem gibt es teilweise Mindestanforderungen an die Erwerbstätig-
keit, die für den Versicherungsschutz erfüllt sein müssen. 

Ihre materiellen Leistungen richten die Sozialversicherungen nach drei Prinzi-
pien aus (Tabelle 2):

•	Kompensation von Erwerbsausfällen: Am häufigsten bestehen die Leistungen 
darin, Erwerbsausfälle auszugleichen. Dies geschieht entweder in Form von 
Taggeldern oder Renten. 

•	Reduktion finanzieller Belastungen: Seltener dienen die finanziellen Leistungen 
von Sozialversicherungen dem Zweck, die Belastung durch besondere Zusatz-
ausgaben zu lindern. Ein Beispiel hierfür bilden die Familienzulagen, welche 
die Kosten für den Lebensunterhalt und die Ausbildung von Kindern abfedern. 
Diese Gelder sind nicht zweckgebunden, sondern stehen den Betroffenen zur 
freien Verfügung.

•	Kostenvergütungen: Vor allem im Bereich der medizinischen Grundversorgung 
sowie der Pflege und Betreuung werden die Kosten übernommen und teilwei-
se auch Sachleistungen (z. B. Abgabe von Hilfsmitteln) erbracht.4

Aus den Adressatenkreisen und den versicherten Leistungen wird ersichtlich: Viele So-
zialversicherungen richten ihren Schutz auf berufstätige Menschen und deren Erwerbs-
einkommen aus. Arbeitsmarktposition und Leistungsniveau hängen eng zusammen. Dies 
birgt Risiken für bestimmte Personengruppen. Dazu ein Beispiel: Wenn bezahlte Arbeit 
und unbezahlte Arbeit (z. B. Haushalt, Kinderbetreuung) in einer Partnerschaft ungleich 
verteilt sind, schafft dies Abhängigkeiten und birgt Risiken für diejenige Person, die haupt-
sächlich die unbezahlte Arbeit ausübt: Geht die Beziehung auseinander, so entfällt der 
indirekte Schutz durch Erwerbstätigkeit des Partners oder der Partnerin. Bei einer Schei-
dung sind die Möglichkeiten nachehelicher Unterhaltszahlungen begrenzt. Dieses Risiko, 
das auch innerhalb der Paarbeziehung die Handlungs- und Verwirklichungschancen be-
einträchtigen kann, tragen mit überwiegender Mehrheit Frauen (Stutz und Knupfer 2012; 
siehe auch Grundlagenheft «Armut in der Schweiz im Überblick», Abschnitt B.2.4.2, und 
Schwerpunktheft «Erwerbsarbeit und Armut in der Schweiz», Abschnitt B.3.3).

Regelung und Vollzug
Alle Sozialversicherungen sind in Bundesgesetzen geregelt. Die Durchführung wird durch 
autonome Organisationen gewährleistet, die unter Aufsicht des Bundes stehen. In der 
Vielfalt der Durchführungsorganisationen spiegelt sich die Geschichte des jeweiligen 
Versicherungszweiges. So dominieren in der beruflichen Vorsorge und in der obligatori-
schen Krankenversicherung private Einrichtungen. Andere Bereiche sind stärker staatlich 
geprägt, namentlich die AHV, die Invalidenversicherung und die Erwerbsersatzordnung. 
Hier verwalten öffentliche und private Ausgleichskassen die finanziellen Mittel. In der In-
validenversicherung sind die Beurteilung von Anträgen und die Zusprache von Leistungen 
besonders aufwendig, mit diesen Aufgaben sind die kantonalen IV-Stellen betraut. Sie 
sind teilweise autonom organisiert, teilweise einer kantonalen Ausgleichskasse unterstellt 
oder einem kantonalen Sozialversicherungsinstitut angeschlossen. 

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.2.4.2). 

vgl. Schwerpunktheft  
«Erwerbsarbeit und Armut in der 
Schweiz», (Abschnitt B.3.3). 
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Bezug zur Armutsbekämpfung
Zwischen den Sozialversicherungen und der materiellen Existenzsicherung gibt es em-
pirische Zusammenhänge: Die Ausgestaltung eines Versicherungszweiges (z. B. Höhe 
einer Leistung, Bezugsdauer) beeinflusst, in welchem Ausmass dessen Leistungen vor 
Armut schützen. Nur bei der AHV und der Invalidenversicherung ist jedoch die Armutsbe-
kämpfung explizit als Ziel vorgegeben: Ihre Renten haben gemäss Bundesverfassung 
«den Existenzbedarf angemessen zu decken» (Art. 112 Abs. 2 Bst. b BV). Weil dieses Ziel 
nicht erreicht werden konnte, sind 1966 die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV eingeführt 
worden (dazu ausführlicher Abschnitte A.3 und B.3). Für andere Versicherungszweige ist 
vorgegeben, dass die finanziellen Leistungen einen Erwerbsausfall angemessen kom-
pensieren (Arbeitslosenversicherung; Art. 1a AVIG) oder «die Fortsetzung der gewohnten 
Lebenshaltung» ermöglichen sollen (berufliche Vorsorge; Art. 1 Abs. 1 BVG). Diese Vor-
gaben führen oftmals über die materielle Existenzsicherung hinaus, können sie aber nicht 
in jedem Fall gewährleisten: Sind die versicherten Erwerbseinkommen zu gering, so 
schützen die ausbezahlten Leistungen nicht vor finanzieller Armut.

Tab. 2
Materielle Leistungen der Sozialversicherungen

Risiko / Ereignis 

Sozialversicherung 

AHV BV ALV EO FamZ OKP UV IV MV

Krankheit: Pfl ege T 3

 K K 1 K 2

 K

Krankheit: Erwerbseinbusse T

Unfall: Pfl ege T
3 K K

Unfall: Erwerbseinbusse T T

Invalidität R R  B  
4

 K T  R  B  
4

 K R  B  
4

 K

Arbeitslosigkeit T

Mutter-/Vaterschaft T

Familienlasten B

Alter R  B  
4

 K R

Tod Eltern oder Partner/in R R R R

Dienstpfl icht u.a. Aktivitäten T

II.T0020.25.V1.23.d

Bemerkungen: T: Kompensation einer Erwerbseinbusse mit Taggeld; R: Kompensation einer Erwerbseinbusse mit Rente; B: Reduktion einer 
 fi nanziellen  Belastung; K: Kostenvergütung
Sozialversicherungen: AHV: Alters- und Hinterlassenenversicherung; BV: Berufl iche Vorsorge; ALV: Arbeitslosenversicherung; EO: Erwerbsersatz-
ordnung; FamZ: Familienzulagen; OKP: Obligatorische Krankenpfl egeversicherung; UV: Unfallversicherung; IV: Invalidenversicherung; 
MV: Militärversicherung
1 bei Berufskrankheit; 2 bei Kindern mit Geburtsgebrechen; 3 Betreuungsurlaub für Eltern von gesundheitlich schwer beeinträchtigten Kindern; 
4 Hilfl osenentschädigung

Tabelle 2
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A.3	 SOZIALE SICHERHEIT: BEDARFSABHÄNGIGE SOZIALLEISTUNGEN

•	 Bedarfsabhängige Sozialleistungen werden nur an Personen in beschei-
denen wirtschaftlichen Verhältnissen entrichtet. Viele Bedarfsleistungen bieten 
Entlastungen in spezifischen Lebenssituationen oder von spezifischen Ausga-
benposten (z. B. Verbilligung von Krankenkassenprämien, Wohnbeihilfen, Ali-
mentenbevorschussung). Einige Bedarfsleistungen garantieren in einem um-
fassenden Sinn das soziale Existenzminimum (z. B. Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV, Ergänzungsleistungen für Familien).

•	 Die Sozialhilfe wird als das «letzte Netz» im System der sozialen Sicher-
heit bezeichnet. Damit ist gemeint, dass sie das soziale Existenzminimum un-
abhängig von den Gründen gewährleistet, aus denen eine wirtschaftliche Not-
lage eingetreten ist. Dieser Schutz besteht für nahezu alle Einwohnerinnen und 
Einwohner mit einem geregelten Aufenthaltsstatus. Die übrigen Personen sind 
auf die Nothilfe gemäss Artikel 12 der Bundesverfassung angewiesen.

•	 Die Unterstützung bedürftiger Menschen ist grundsätzlich eine Aufgabe 
der Kantone. In der Regel besitzen sie deshalb grosse Spielräume bei der Aus-
gestaltung der Leistungen. Auch gibt es etliche Bedarfsleistungen, die spezi-
fisch für einzelne Kantone sind. Betrachtet man das Ausgabenvolumen, so do-
minieren in allen Kantonen dieselben drei Bedarfsleistungen: die 
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, die Verbilligungen der Krankenkassenprä-
mien und die Sozialhilfe. 
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Anders als Sozialversicherungsleistungen werden bedarfsabhängige Sozialleistungen 
(kurz: Bedarfsleistungen) nur an Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen 
entrichtet (vgl. Regamey 2020; Wyss 1999; BFS 2005). Dies setzt eine entsprechende 
Prüfung der finanziellen Mittel voraus, die sich in der Regel nicht auf die einzelne Person, 
sondern den gesamten Haushalt bezieht. Im Unterschied zu den Sozialversicherungs-
leistungen werden bedarfsabhängige Sozialleistungen sogenannt subsidiär («nachran-
gig») entrichtet: Sie können einzig dann bezogen werden, wenn allfällige Ansprüche auf 
vorgelagerte Leistungen im System der sozialen Sicherheit bereits eingelöst worden 
sind.5 Finanziert werden die bedarfsabhängigen Sozialleistungen nicht durch Beiträge 
oder Prämien von Versicherten, sondern ausschliesslich von der öffentlichen Hand – das 
heisst über Steuereinnahmen. 

Auch bedarfsabhängige Sozialleistungen sind typischerweise auf bestimmte 
Lebensrisiken ausgerichtet. Oftmals decken sie ähnliche Bereiche ab wie die Sozialver-
sicherungen und stärken den Schutz für finanziell bedürftige Menschen (z. B. Familien-
lasten, Arbeitslosigkeit, Alter und Invalidität). Es gibt aber auch Bedarfsleistungen, die sich 
mit Lebenssituationen beschäftigen, für die kein – oder lediglich ein indirekter – Sozial-
versicherungsschutz besteht (z. B. Ausbildung, Wohnen, Erwerbsarmut, Scheidung). Eine 
Bedarfsleistung bricht aus diesem Muster aus: Die wirtschaftliche Sozialhilfe ist nicht an 
einen spezifischen Kontext von Bedürftigkeit gebunden. Sie sichert als «letztes Netz» das 
soziale Existenzminium – unabhängig davon, aus welchen Gründen die wirtschaftliche 
Notlage eingetreten ist. Die übrigen Bedarfsleistungen werden deshalb auch als der So-
zialhilfe vorgelagerte Leistungen bezeichnet (Abbildung 2). 

Teilentlastende und existenzsichernde Bedarfsleistungen
Viele Bedarfsleistungen sind teilentlastend: Sie reduzieren die Ausgabenlasten in spezi-
fischen Lebenssituationen oder sorgen dafür, dass lebenswichtige Güter für alle er-
schwinglich sind. Einige gehen weiter und gewährleisten in einem umfassenden Sinn das 
soziale Existenzminimum (vgl. Eardley et al. 1996, S. 27). Die Sozialhilfe erfüllt diese exis-
tenzsichernde Funktion für die meisten Menschen, die in der Schweiz leben. Ihre Be-
messung und Ausrichtung ist stark auf die individuellen Verhältnisse ausgerichtet und 
umfasst eine verhältnismässig enge Begleitung, welche die finanzielle und soziale Selbst-
ständigkeit der Klientinnen und Klienten fördern soll. Dies hängt damit zusammen, dass 
die Sozialhilfe im Grundsatz als eine zeitlich befristete Hilfe konzipiert ist. Es wird erwar-
tet, dass die Betroffenen ihre Bedürftigkeit mindern und sich möglichst bald wieder ab-
lösen. 

Das Setting der Sozialhilfe wird nicht für alle armutsbetroffenen Menschen als 
gleichermassen geeignet betrachtet. Deshalb gibt es weitere existenzsichernde Bedarfs-
leistungen für spezifische Bevölkerungsgruppen oder Lebenssituationen (Abbildung 2). 
In der ganzen Schweiz sind dies die Ergänzungsleistungen für Menschen, die Leistungen 
der AHV oder der IV beziehen, sowie die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 
(ab 60 Jahren). Einige Kantone kennen zudem Ergänzungsleistungen für Familien, die 
trotz Erwerbstätigkeit das soziale Existenzminimum nicht erreichen (FR ab 2026, SO, VD, 
TI, GE). Auch Stipendien sind teilweise existenzsichernd, weil die Ausbildung mitunter 
keine – oder nur eine sehr eingeschränkte – Erwerbstätigkeit zulässt. Die Regelungen 
sind hier je nach Kanton, Bildungsstufe und Lebenssituation der Betroffenen sehr viel-
fältig. 
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Bedarfsleistungen im Überblick: bundesrechtliche und kantonale Regelungen
Die Unterstützung von bedürftigen Menschen ist grundsätzlich Sache der Kantone (siehe 
«Armut in der Schweiz im Überblick», Abschnitt A.3.3). Trotzdem sind viele Bedarfsleis-
tungen in der ganzen Schweiz anzutreffen (siehe Tabelle 3). Dies gilt für Ergänzungsleis-
tungen zur AHV/IV, die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose, die Ausbildungs-
beiträge (Stipendien und Darlehen), die Alimentenbevorschussung, die Verbilligung von 
Prämien der Krankenpflegeversicherung, die Zuschüsse an Sozialversicherungsbeiträge 
sowie die Sozialhilfe. Auch die unentgeltliche Rechtspflege und die Opferhilfe werden als 
bedarfsabhängige Sozialleistungen eingestuft, welche die Integration in das Rechtssys-
tem und das System der öffentlichen Sicherheit gewährleisten (Wyss 1999, S. 16; BFS 
2005, S. 21–22).

Für diese Leistungen gibt es in der Regel eine bundesrechtliche Grundlage, 
und die Kantone sind deshalb verpflichtet, die Leistung auszurichten. Dabei haben sie 
grosse Handlungsspielräume. Detaillierte Bundesvorschriften bestehen einzig bei den 
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und den Überbrückungsleistungen für ältere Arbeits-
lose. Bei den anderen Bedarfsleistungen besitzen die Kantone erhebliche Freiheiten, 
gerade auch in der Definition der Anspruchskriterien und der Bemessung der Leistung. 
Obwohl die Leistungen in allen Kantonen anzutreffen sind, können sie sich somit in der 
konkreten Ausgestaltung beträchtlich unterscheiden. Vereinzelt wird der Spielraum durch 
freiwillige Koordination unter den Kantonen begrenzt: Für die Ausbildungsbeiträge legt 
das Stipendienkonkordat Eckwerte fest, für die Sozialhilfe bestehen Richtlinien der SKOS 
(Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) mit empfehlendem Charakter (vgl. dazu Ab-
schnitt C.4). 

Abb. 2  
Bedarfsabhängige Sozialleistungen im System der sozialen Sicherheit

II.A0020.25.V1.00.d
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vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt A.3.3). 
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Der Bund beteiligt sich teilweise an der Finanzierung von Bedarfsleistungen: 
Er trägt in vollem Umfang die Finanzierung der Überbrückungsleistungen für ältere Ar-
beitslose und übernimmt einen Teil der Ergänzungsleistungen für die AHV/IV, der Prämien-
verbilligung sowie der Stipendien in der höheren Bildung (höhere Berufsbildung und 
Hochschule). Für Personen aus dem Asylbereich, die von der Sozialhilfe unterstützt wer-
den, entrichtet er Globalpauschalen. Alles in allem übernimmt der Bund rund einen Drit-
tel aller Ausgaben für bedarfsabhängige Sozialleistungen.

Neben Bedarfsleistungen, die in der ganzen Schweiz verbreitet sind, gibt es 
auch solche, welche einzelne Kantone oder Gemeinden aus eigener Initiative geschaffen 
haben. Für die Leistungen von Städten und Gemeinden fehlt ein Überblick. Die kantona-
len Leistungen dagegen werden bei der Ermittlung des Lastenausgleichs im Rahmen des 
nationalen Finanzausgleichs berücksichtigt. Das Bundesamt für Statistik (BFS) führt in 
diesem Rahmen ein Inventar von bedarfsabhängigen Leistungen, deren Fokus auf der 
Armutsbekämpfung liegt.6 Das Inventar zeigt, dass sich die kantonsspezifischen Leistun-
gen vor allem mit den folgenden Themen beschäftigen (Tabelle 3): Familienlasten (12 
Kantone), Langzeitarbeitslosigkeit (6 Kantone), Alter und Invalidität (4 Kantone) sowie 
Zugang zu erschwinglichem Wohnraum (2 Kantone). Die einzelnen Kantone decken mit 
ihren spezifischen Bedarfsleistungen bis zu drei solcher Themenfelder ab, mehrheitlich 
konzentrieren sie sich jedoch auf einen Bereich. Zehn Kantone verzichten ganz auf kan-
tonsspezifische Bedarfsleistungen. Es handelt sich dabei fast ausschliesslich um 
Deutschschweizer und verhältnismässig stark ländlich geprägte Kantone.

Tabelle 4 vermittelt Kennzahlen zum Leistungsvolumen und zu der Reichweite 
der einzelnen Leistungen: Die mit Abstand grösste Reichweite hat die Prämienverbilli-
gung, sie wird von mehr als einem Viertel der ständigen Wohnbevölkerung beansprucht. 
Dies entspricht ihrem gesetzlichen Auftrag, Menschen in bescheidenen finanziellen Ein-
kommen zu entlasten, darunter auch Familien mit mittleren Einkommen (Art. 65 Abs. 1 
und 1bis KVG). Bei den übrigen Leistungen liegt dieser Anteil jeweils unter 5 %, wobei der 
Kreis der Anspruchsberechtigten teilweise von Beginn weg eingegrenzt ist (z. B. Leis-
tungsbeziehende der AHV/IV, Arbeitslose, Personen mit Anspruch auf Alimente). Bei den 
durchschnittlichen Ausgaben pro Kopf und Jahr zeigen sich Unterschiede zwischen den 
teilentlastenden und den existenzsichernden Leistungen. Der hohe Durchschnittsbetrag 
der Arbeitslosenhilfe ist darauf zurückzuführen, dass sich darunter auch eine existenz-
sichernde Leistung befindet, der «Rente-pont» für ältere Arbeitslose des Kantons Waadt. 
Die Durchschnittausgaben der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV liegen höher als die-
jenigen der Sozialhilfe, weil die Ergänzungsleistungen relativ häufig Mehrkosten für Heim-
aufenthalte entrichten und die meisten Personen die Ergänzungsleistungen über das 
ganze Jahr beziehen. Die Höhe der Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose orien-
tiert sich an den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. Weil Bezügerinnen und Bezüger von 
Überbrückungsleistungen kein Renteneinkommen aus der ersten Säule haben, fällt der 
jährliche Durchschnittsbetrag pro Person grösser aus als bei den Ergänzungsleistungen.
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Tab. 3
Bedarfsabhängige Sozialleistungen nach Kantonen, 2023 

Leistungsart ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU Total

Verbilligung von 
 Krankenkassenprämien 26

Zuschüsse an Sozial-
versicherungsbeiträge 26

Ausbildungsbeiträge 26

Opferhilfe 26

Rechtshilfe (unentgeltliche 
Rechtspfl ege) 26

Ergänzungsleistungen 
zur AHV/IV 26

Überbrückungsleistungen 
für ältere Arbeitslose 26

Alimenten bevorschussung 26

Alters- und 
 Invaliditätsbeihilfen 4

Arbeitslosenhilfe 6

Familienbeihilfen 12

Wohnbeihilfen 2

Sozialhilfe 26

II.T0030.25.V1.23.d

Bemerkungen: 
 Im Kanton Tessin wird die Alimentenbevorschussung nicht bedarfsabhängig ausgerichtet.
 Diese Kantone bieten mehrere Leistungen dieser Leistungskategorie an. 

Quelle: BFS – Inventar der armutsbekämpfenden bedarfsabhängigen Sozialleistungen
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Tab. 4
Ausgaben und Bezüger/innen von bedarfsabhängigen Sozialleistungen, 2023  

Leistungsart

Kantone 
mit 
 Leistung

Nettoausgaben Bezügerinnen und Bezüger Durchschnittli-
che Ausgaben 
pro Bezüger/in 
(in CHF, ganzes 
Jahr)in CHF Anteil am Total Anzahl

Anteil an 
 ständiger Wohn-
bevölkerung 1

Verbilligung von 
 Krankenkassenprämien 26 5 937 910 160 39,2  % 2 452 736 27,4 % 2 421

Zuschüsse an Sozial-
versicherungsbeiträge 26 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.

Ausbildungsbeiträge 26 361 341 119 2,4  % 45 428 0,5 % 7 954

Opferhilfe 26 6 052 832 0,0 % 705 0,0 % 8 586

Rechtshilfe (unentgeltliche 
Rechtspfl ege) 26 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.

Ergänzungsleistungen 
zur AHV/IV 26 5 712 418 467 37,7 % 402 458 2 4,5 % 14 194

Überbrückungsleistungen 
für ältere Arbeitslose 26 28 377 457 0,2 % 940 0,0 % 30 189

Alimentenbevorschussung 26 90 962 411 0,6 % 44 987 0,5 % 2 022

Alters- und 
 Invaliditätsbeihilfen 4 213 009 023 1,4 % 67 624 2,7 % 4 3 150

Arbeitslosenhilfe 6 46 636 133 0,3 % 3 313 0,2 % 4 14 075

Familienbeihilfen 12 191 758 742 1,3 % 99 888 3 2,2 % 4 1 920

Wohnbeihilfen 2 38 965 768 0,3 % 32 495 4,5 % 4 1 199

Sozialhilfe 26 2 523 721 083 16,7 % 251 239 2,8 % 10 045

Total 
(ohne Zuschüsse an Sozial-
versicherungsbeiträge und 
Rechtshilfe)

– 15 151 153 195 100,0 % – – –

II.T0040.25.V1.23.d

Bemerkungen: 
k. A.: keine Angabe
1  Der Anteil der Bezügerinnen und Bezüger an der ständigen Wohnbevölkerung entspricht nicht den offi  ziellen Bezugsquoten der jeweiligen 

 Leistungen. Die Bezugsquoten setzen die Leistungsbezügerinnen und -bezüger ins Verhältnis zur Zielgruppe bzw. den grundsätzlich 
 anspruchsberechtigten Personen.

2  Hochrechnung für das ganze Jahr (beruhend auf Angaben zum Stichdatum Ende 2023)
3  Die Kantone VD und TI verfügen in dieser Kategorie über mehrere Leistungen, die Bezügerzahl kann deshalb Doppelzählungen enthalten.
4  Nur Kantone mit entsprechender Leistung
5  Ohne Sozialhilfe im Asyl- und Flüchtlingsbereich
Quelle: BFS – Finanzen der armutsbekämpfenden bedarfsabhängigen Sozialleistungen; BFS – Statistik der kantonalen Stipendien und Darlehen; 
BFS – Opferhilfestatistik; BAG – Statistik der obligatorischen Krankenversicherung; BSV – ÜL-Individualdaten
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Bedeutung einzelner Bedarfsleistungen im kantonalen Vergleich
Der grosse Spielraum der Kantone führt dazu, dass es in der Schweiz eine grosse Vielfalt 
von Bedarfsleistungssystemen gibt. Unterhalb der bundesweit geregelten Sozialversi-
cherungen sind Unterstützungsleistungen und Auffangnetze eingezogen, die vermutlich 
in keinen zwei Kantonen vollständig identisch sind. Aus grösserer Distanz betrachtet, stellt 
man jedoch auch Gemeinsamkeiten fest: Gemessen am Ausgabenvolumen dominieren 
in allen Kantonen die drei «grossen» Bedarfsleistungen – die Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV, die Verbilligung der Krankenkassenprämien und die Sozialhilfe (Abbildung 3). 
Insgesamt entfallen 94 % aller Bedarfsleistungsausgaben auf sie. Bei den Ergänzungs-
leistungen und der Sozialhilfe handelt es sich um die beiden wichtigsten existenzsichern-
den Bedarfsleistungen, die als solche im Einzelfall vergleichsweise grosse Unterstüt-
zungsbeträge auszahlen. Die Beiträge der Prämienverbilligungen sind deutlich geringer, 
erreichen aber einen viel breiteren Personenkreis (siehe Tabelle 4). 

Aufteilung der Ausgaben für bedarfsabhängige Sozialleistungen nach Kantonen, 2023

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV Verbilligung von Krankenkassenprämien Sozialhilfe
übrige bedarfsabhängige Sozialleistungen

Bern

Neuenburg

Luzern

Basel-Landschaft

St. Gallen

Uri

Obwalden

Schwyz

Glarus

Aargau

Thurgau

Appenzell Ausserrhoden

Nidwalden

Appenzell Innerrhoden

Solothurn

Schaffhausen

Freiburg

Graubünden

Zug

Jura

Zürich

Basel-Stadt

Tessin

Wallis

Waadt

Genf

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

42 % 35 % 21 %

36 % 37 % 25 %

49 % 37 % 12 %

38 % 43 % 17 %

49 % 40 % 9 %

42 % 49 %

43 % 48 % 7 %

37 % 47 % 12 %

52 % 38 % 8 %

40 % 46 % 11 %

42 % 47 % 9 %

40 % 45 % 12 %

39 % 50 % 8 %

38 % 52 % 7 %

47 % 30 % 20 %

33 % 43 % 20 %

40 % 48 % 8 %

41 % 47 % 7 %

37 % 47 % 12 %

41 % 37 % 17 %

40 % 37 % 16 %

42 % 33 % 20 % 6 %

32 % 48 % 13 % 8 %

28 % 47 % 15 % 10 %

32 % 39 % 18 % 11 %

25 % 36 % 24 % 15 %

II.A0030.25.V1.23.d

Bemerkung: Sortiert nach Anteil der übrigen Bedarfsleistungen. Ohne Zuschüsse an Sozialversicherungsbeiträge,
ohne Rechtshilfe. Die Summe der Prozentwerte kann aufgrund von Rundungen von 100 % abweichen.
Quelle: BFS – Finanzen der armutsbekämpfenden bedarfsabhängigen Sozialleistungen; BFS – Statistik der
kantonalen Stipendien und Darlehen; BFS – Opferhilfestatistik; BAG – Statistik der obligatorischen
Krankenversicherung; BSV – ÜL-Individualdaten,© BSV 2025

Abbildung 3
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Der Anteil der übrigen Bedarfsleistungen am Gesamtvolumen bewegt sich in den einzel-
nen Kantonen zwischen 2 % und 15 % (Abbildung 3). Vergleicht man sie mit der Sozial-
hilfe, so zeigen sich bemerkenswerte Unterschiede: In einigen Kantonen sind die Aus-
gaben für die übrigen Bedarfsleistungen viel geringer als diejenigen der Sozialhilfe, in 
anderen Kantonen bewegen sich beide in vergleichbaren Grössenordnungen. In den 
Kantonen Tessin, Waadt und Wallis ist das Ausgabenvolumen der übrigen Bedarfsleis-
tungen relativ hoch, weil diese Kantone überdurchschnittlich stark in Familienbeihilfen 
und Ausbildungsbeiträge investieren, der Kanton Waadt zudem in die Arbeitslosenhilfe 
(«Rente-pont»: kantonale Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose). Im Kanton Genf 
spielen die Beihilfen zu den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV eine zentrale Rolle, nach-
geordnet auch die Ausbildungsbeihilfen und die Wohnbeihilfen. 

Die drei «grossen» Bedarfsleistungen dominieren in allen Kantonen, die Be-
deutung der einzelnen Leistungen variiert aber durchaus. Der Anteil der Sozialhilfe bei-
spielsweise bewegt sich je nach Kanton zwischen 6 % und 25 %, derjenige der Prämien-
verbilligung zwischen 30 % und 52 %. Die Gründe hierfür können vielfältig sein. Zum einen 
spielt eine Rolle, wie die Kantone ihren Handlungsspielraum bei der Ausgestaltung der 
Leistungen nutzen. Dabei bestehen gegenseitige Abhängigkeiten: Ob der Spielraum bei 
der Prämienverbilligung eher grosszügig oder restriktiv gehandhabt wird, wirkt sich plau-
siblerweise auf die Beanspruchung nachgelagerter Leistungen wie der Sozialhilfe aus. 
Zum anderen sind Faktoren von Bedeutung, welche die Politik weniger unmittelbar be-
einflussen kann. Dazu gehört etwa die Bevölkerungszusammensetzung (z. B. Alter) oder 
die wirtschaftliche Situation im Kanton. Insgesamt ist über diese Zusammenhänge aller-
dings nur wenig Genaues bekannt. Zu den kantonalen Bedarfsleistungssystemen be-
stehen zwar mehrere Grundlagenarbeiten, aber kaum vertiefende Analysen, die ihre Wir-
kungsweise vergleichend analysieren (zu den Ausnahmen siehe Abschnitt B.1.4). 

Bezug zur Armutsbekämpfung
Alle bedarfsabhängigen Sozialleistungen setzen per Definition eine finanzielle Bedürftig-
keit voraus. Ihre Bedeutung für die materielle Existenzsicherung kann jedoch unterschied-
lich ausgeprägt sein. Dies schlägt sich unter anderem in der Dokumentation des BFS zu 
den bedarfsabhängigen Sozialleistungen nieder: Seine Erhebungen konzentrieren sich 
auf die Leistungen, die als armutsbekämpfend eingestuft werden. Davon ausgenommen 
sind Bedarfsleistungen, die gemäss der Systematik des BFS der allgemeinen Grundver-
sorgung dienen, indem sie den Zugang zum Bildungs-, Rechts- und Gesundheitssystem 
sowie den Sozialversicherungsschutz sicherstellen (BFS 2017, S. 6).7

Aufgrund ihrer Zielsetzung oder gewisser Merkmale zu entscheiden, ob eine 
Bedarfsleistung als armutsbekämpfend zu qualifizieren ist, kann eine sehr komplexe 
Aufgabe darstellen. Teilweise werden mit einer einzigen Leistung mehrere Ziele verfolgt, 
nicht immer sind die Ziele explizit formuliert, und die praktische Bedeutung einzelner 
Regelungen oder Vollzugsbestimmungen ist mitunter schwierig zu beurteilen. Eine alter-
native Möglichkeit besteht darin, sich an der tatsächlichen Wirkung zu orientieren. Diese 
Perspektive tritt bei den existenzsichernden Bedarfsleistungen besonders deutlich her-
vor (z. B. Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Überbrückungsleistungen für äl-
tere Arbeitslose). Bei teilentlastenden Leistungen ist die Ausgangslage etwas weniger 
einfach. Etliche unter ihnen richten sich nicht allein an Menschen, die unmittelbar von 
Armut bedroht sind, sondern allgemeiner an Personen mit knappen finanziellen Mitteln 
(z. B. Prämienverbilligungen, Ausbildungsbeihilfen, Wohnbeihilfen, gewisse Typen von 
Familienbeihilfen). Wie stark eine teilentlastende Leistung Armut reduziert, hängt nament-
lich davon ab, wie die Anspruchsberechtigung definiert ist, wie hoch die Leistung ausfällt 
und über welche weiteren Einkommen ein Haushalt verfügt. Ob sie das soziale Existenz-
minimum zu sichern vermag, lässt sich deshalb nicht pauschal beurteilen, sondern nur 
im konkreten Einzelfall.

Angesichts der Komplexität der Regelungen und der kantonalen Vielfalt ist es 
schwierig, die faktische Wirkung einzelner Bedarfsleistungen auf die materielle Existenz-
sicherung zu bestimmen. Hierzu wären detaillierte kantonale oder gar kommunale Ana-
lysen nötig, die den tatsächlichen Leistungsbezug berücksichtigen und auch Wechsel-
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wirkungen mit anderen Sozialleistungen untersuchen. Abschnitt B.1 enthält eine 
Annäherung an ein solches Unterfangen: Auf Ebene der gesamten Schweiz wird aufge-
zeigt, was unterschiedliche Typen von Sozialversicherungs- und Bedarfsleistungen zur 
Reduktion von Armut beitragen.

Vollzug
Die bedarfsabhängigen Sozialleistungen werden ausschliesslich mit Staatsmitteln finan-
ziert, mit ihrem Vollzug sind deshalb in der Regel öffentliche Stellen beauftragt. Eine wich-
tige Rolle spielen die kantonalen Sozialämter und die kommunalen Sozialdienste. Neben 
der Sozialhilfe sind sie meistens auch für die Alimentenbevorschussung zuständig, bis-
weilen für weitere Leistungen wie etwa Familienbeihilfen. Für die Ausbildungsbeiträge 
haben die Bildungsdepartemente Stipendienstellen bezeichnet. Die institutionelle Brücke 
zwischen Sozialversicherungen und Bedarfsleistungen schlagen die kantonalen Aus-
gleichskassen. Sie sind in der Regel für die «sozialversicherungsnahen» Ergänzungs-
leistungen zur AHV/IV, die Zuschüsse an Sozialversicherungsbeiträge sowie die Über-
brückungsleistungen für ältere Arbeitslose zuständig; teilweise kommen weitere 
Leistungen dazu (z. B. Prämienverbilligungen, Familienbeihilfen). In den Vollzug der Prä-
mienverbilligung sind mitunter auch kantonale Gesundheitsämter involviert.
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A.4	 SOZIALE SICHERHEIT: NICHT MATERIELLE LEISTUNGEN

•	 Die materielle Existenzsicherung beschränkt sich nicht auf finanzielle 
Leistungen. Mehrere Sozialwerke stehen ihren Klientinnen und Klienten bera-
tend zur Seite und bemühen sich um ihre berufliche und soziale Integration. 

•	 Die Sozialhilfe hat diesbezüglich den umfassendsten Auftrag. Sie soll die 
Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Leben er-
möglichen und damit die Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein 
garantieren. 

•	 Die Invalidenversicherung und die Arbeitslosenversicherung bieten 
ebenfalls viele nicht materielle Hilfestellungen an. Sie konzentrieren sich darauf, 
die Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern und damit die ökonomische 
Selbstständigkeit der Betroffenen zu stärken. 
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Die Sozialwerke, die zur materiellen Existenzsicherung beitragen, beschränken sich nicht 
allein auf finanzielle oder materielle Leistungen. Einige unter ihnen stehen den Betroffe-
nen auch beratend zur Seite und bemühen sich, sie nachhaltig zu stärken und ihre Le-
benslage zu stabilisieren. Damit verbunden sind spezifische Zielsetzungen. Den umfas-
sendsten Auftrag hat diesbezüglich die Sozialhilfe: Sie soll die Teilhabe am wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen und politischen Leben ermöglichen und damit die Voraussetzungen 
für ein menschenwürdiges Dasein garantieren (SKOS-Richtlinien A.2 Abs. 2). Zu diesem 
Zweck leistet sie persönliche Hilfe und stellt Angebote zur beruflichen und sozialen Inte-
gration bereit. Die persönliche Hilfe ist verfassungsrechtlich garantiert (Art. 12 BV) und 
besteht auch in Notlagen, die keine finanzielle Ursache haben. Sie kann im konkreten 
Einzelfall unterschiedliche Formen annehmen: Neben Gesprächen zählen dazu beispiels-
weise auch die Unterstützung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche oder Schreibhilfen. 
Die Sozialdienste können diese Leistungen selber erbringen oder den Betroffenen ent-
sprechende Angebote vermitteln (SKOS-Richtlinien B).

Auch die Invalidenversicherung und die Arbeitslosenversicherung bieten viele 
nicht materielle Hilfestellungen an. Im Vergleich zur Sozialhilfe konzentrieren sich diese 
Angebote auf den Zweck, die Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern und damit die 
ökonomische Selbstständigkeit der Betroffenen zu stärken:

•	Invalidenversicherung: Die Invalidenversicherung ist bestrebt, mit der Früher-
fassung, einer gezielten Fallführung, der Frühintervention und beruflichen Ein-
gliederungsmassnahmen die Ressourcen von gesundheitlich beeinträchtigten 
Personen zu stärken und ihre Teilhabe am Erwerbsleben zu gewährleisten. 
Parallel zu den Eingliederungsmassnahmen (persönliche Hilfestellungen) kön-
nen finanzielle Leistungen in Form von Taggeldern zugesprochen werden. Ge-
treu dem Prinzip «Eingliederung vor Rente» wird ein Rentenanspruch erst ge-
prüft, wenn alle Eingliederungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind.

•	Arbeitslosenversicherung: Der Bezug von Taggeldern der Arbeitslosenversi-
cherung ist an die Auflage gebunden, sich persönlich zur Arbeitsvermittlung 
anzumelden (Art. 17 Abs. 2 AVIG). Die Regionalen Arbeitsvermittlungen (RAV) 
begleiten und unterstützen die Betroffenen bei der Stellensuche. Arbeitsmarkt-
liche Massnahmen wie Kurse, Praktika, Ausbildungszuschüsse oder vorüber-
gehende Beschäftigungen auf dem zweiten Arbeitsmarkt werden eingesetzt, 
um die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten zu verbessern und ihre berufli-
chen Qualifikationen zu stärken.

In diesen beiden Sozialversicherungen, tendenziell auch in der Sozialhilfe, haben persön-
liche Hilfeleistungen einen latenten Doppelcharakter: Sie zielen einerseits auf eine Ver-
besserung der Lebenssituation, anderseits dienen sie auch der Kontrolle beim Zugang 
zu finanziellen Leistungen. Insbesondere die Inanspruchnahme von Angeboten zur beruf-
lichen Integration beruht nicht allein auf Freiwilligkeit. Vielmehr können Massnahmen 
verbindlich verfügt werden, und ihre Nichtbefolgung hat für die Betroffenen finanzielle 
Konsequenzen (z. B. Kürzung oder Einstellung der Leistung, Nichterfüllen von Zugangs-
voraussetzungen). 

In den meisten anderen Sozialwerken, die in der gesamten Schweiz anzutreffen 
sind, spielen persönliche Hilfeleistungen eine geringere oder keine Rolle. Die eng mit der 
Alimentenbevorschussung verbundene Inkassohilfe (Eintreiben von ausstehenden Unter-
haltsbeiträgen) wird in der Regel von den Sozialdiensten wahrgenommen. Bei den kan-
tonsspezifischen Bedarfsleistungen kann die Situation stark variieren. Einige Formen der 
Arbeitslosenhilfe sind eng an Massnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung gebun-
den. Auch Kantone, die Ergänzungsleistungen für Familien (als eine besondere Form der 
Familienbeihilfe) kennen, kombinieren diese teilweise mit Beratungs- und Coaching
angeboten. Die – in allen Kantonen verfügbare – Opferhilfe bildet schliesslich einen Spe-
zialfall: Sie unterstützt Opfer von Straftaten und ihre Angehörigen hauptsächlich mit Be-
ratung und Hilfe, finanzielle Leistungen sind im Vergleich dazu deutlich seltener.

Wichtig zu betonen ist: Wenn Sozialwerke einzig finanzielle Leistungen aus-
richten, bedeutet dies nicht, dass für die Betroffenen keine Beratungs- und Unterstüt-
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zungsangebote bestehen. So gibt es beispielsweise für Eltern, Jugendliche oder ältere 
Menschen ein breites Angebot an niederschwelligen Anlauf- und Beratungsstellen, die 
von Kantonen und Gemeinden bereitgestellt, finanziert und teilweise auch vom Bund 
unterstützt werden. Für die Entkoppelung von persönlicher Hilfe und finanzieller Unter-
stützung kann sprechen, dass auf diese Weise die Reichweite und die präventive Funk-
tion der persönlichen Hilfe gefördert werden. Neben generalistischen Hilfeleistungen 
bestehen zudem Angebote, die stärker auf spezifische Problemsituationen zugeschnitten 
sind (z. B. Suchtberatung, Frauenhäuser) oder im Sozialraum intervenieren (z. B. offene 
Jugendarbeit, Familientreffpunkte). Schliesslich haben einzelne Kantone und Gemeinden 
gezielt generalistische Anlaufstellen geschaffen, die allen Menschen offenstehen, indi-
viduelle Hilfe leisten und die Betroffenen bei Bedarf an spezialisierte Fachstellen oder 
Sozialwerke weiterleiten (z. B. «Fribourg pour tous»).
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A.5	 PRIVATE GEMEINNÜTZIGE ORGANISATIONEN

•	 In Ergänzung zum Staat sind auch private gemeinnützige Organisationen 
(NPO) in der materiellen Existenzsicherung aktiv. Ihre finanziellen und materiel-
len Zuwendungen haben in der Regel einen punktuelleren Charakter, seitens 
der Betroffenen besteht kein individueller Rechtsanspruch. Dafür können die 
Leistungen rasch und flexibel ausgerichtet werden. 

•	 Insgesamt betrachtet, machen finanzielle und materielle Unterstützun-
gen einen relativ kleinen Teil der Aktivitäten von NPO aus. Im Zentrum stehen 
die Beratung und die persönliche Hilfe.  
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Anders als der Staat haben gemeinnützige Organisationen nicht die Aufgabe, die mate-
rielle Existenz von bedürftigen Menschen verbindlich und gegebenenfalls über längere 
Dauer zu sichern. Sie erbringen ihre finanziellen und materiellen Leistungen in der Regel 
ergänzend zur staatlichen Unterstützung.8 Dazu gehören auch kirchliche Institutionen 
und Hilfswerke, die in der Unterstützung von Bedürftigen traditionell eine wichtige Rolle 
einnehmen.

Das Volumen der personenbezogenen Zahlungen, die gemeinnützige Organi-
sationen im Bereich der sozialen Sicherheit jährlich ausrichten, wird auf rund 150 Millionen 
Franken geschätzt.9 Dabei dürfte es sich mehrheitlich um punktuelle, einmalige Unter-
stützungen handeln. Sie dienen beispielsweise dazu, Notlagen wegen Zahlungsrück-
ständen abzuwenden (z. B. Mietzinsausstände), Erwachsenen und Kindern die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen (z. B. Mitwirkung in Sportvereinen, Besuch 
von Schullagern) oder wichtige Anschaffungen zu tätigen (z. B. Betten, Schulmittel). Mit-
unter werden einzelne Personen auch über längere Zeiträume unterstützt, etwa mit Bil-
dungsstipendien für sozial Benachteiligte, die von Stiftungen bereitgestellt werden. 

Aktuelle Informationen zum Volumen der materiellen Sachleistungen sind 
nicht verfügbar. Angaben aus dem Jahr 2010 zeigen, dass sie damals höher ausfielen 
als die personenbezogenen Zahlungen (Rudin et al. 2013, S. 20–21). Es handelt sich 
dabei beispielsweise um Lebensmittel, Mahlzeiten oder Kleider, die gratis oder zu 
vergünstigten Preisen abgegeben werden. Dazu kommen Kostenbeteiligungen oder 
-rückerstattungen, beispielsweise für Zahnbehandlungen oder Selbstbehalte und Fran-
chisen in der Krankenversicherung. Der eher punktuelle Charakter der finanziellen und 
materiellen Unterstützungen sowie der private Status der Organisationen erlauben es, 
flexibel und rasch zu reagieren und den Kontrollaufwand relativ gering zu halten. Weil 
sie sich in einem Wettbewerb um private und öffentliche Gelder befinden, haben ge-
meinnützige Organisationen ein starkes Eigeninteresse daran, ihre finanziellen Mittel 
zielgerichtet und nach transparenten Kriterien einzusetzen. Anders als staatliche Stel-
len sind sie jedoch nicht zum Gleichbehandlungsprinzip verpflichtet und es besteht 
kein Rechtsanspruch auf ihre Leistungen.

Insgesamt betrachtet, machen finanzielle und materielle Unterstützungen ei-
nen verhältnismässig kleinen Teil der Aktivitäten von gemeinnützigen Organisationen aus 
(Rudin et al. 2013, S. 20–21). Der Beratung und der persönlichen Hilfe kommt eine ungleich 
grössere Bedeutung zu. Zudem unterhalten gemeinnützige Organisationen im lokalen 
Rahmen soziale Infrastrukturen wie Notschlafstellen, Gassenküchen oder Treffpunkte für 
Menschen mit wenig Geld. Für viele dieser Strukturen ist kennzeichnend, dass sie nicht 
nur zur materiellen Existenzsicherung beitragen, sondern gleichzeitig soziale Kontakt-
möglichkeiten und persönliche Hilfe bieten. Die grosse Bedeutung solcher Dienstleis-
tungen prägt nicht zuletzt die finanzielle und materielle Unterstützung gemeinnütziger 
Organisationen: Sie findet in der Regel nicht isoliert und anonym statt, sondern ist in ein 
umfassendes Setting eingebettet, das Wertschätzung vermittelt und mit individueller 
Beratung verbunden ist. 
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•	 Die bisherigen Ausführungen haben das System der so-
zialen Sicherheit, seine Akteure und deren Kompetenzen be-
schrieben. Im Folgenden wird der Fokus auf den tatsächlichen 
Beitrag dieser Sozialleistungen zur Bekämpfung von Armut 
gerichtet. Dies geschieht in drei Schritten: Zunächst wird aus 
der Perspektive des Gesamtsystems beschrieben, in welchem 
Ausmass die verschiedenen Typen von Sozialleistungen die 
Armut in der Schweiz reduzieren (Abschnitt B.1). Anschlies-
send werden die beiden Bedarfsleistungen in den Blick ge-
nommen, die für die materielle Existenzsicherung das gröss-
te Gewicht haben – die Sozialhilfe (Abschnitt B.2) und die 
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (Abschnitt B.3). Dabei liegt 
der Fokus auf der Entwicklung des Leistungsbezugs und den 
Risikofaktoren. 
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B.1	 VOR- UND NACHTRANSFERARMUT

•	 Obwohl Sozialversicherungsleistungen nicht explizit der Armutsbekämp-
fung dienen, leisten sie faktisch einen erheblichen Beitrag. Vor dem Rentenalter 
zeigt sich folgendes Bild (Referenzjahr 2023): Ohne jegliche Sozialleistungen 
wären 16 % der ständigen Wohnbevölkerung von Armut betroffen. Die Leistun-
gen der Sozialversicherungen reduzieren diese Quote um 6 Prozentpunkte, die 
Bedarfsleistungen um weitere 4 Prozentpunkte.

•	 Für das Erwerbsalter gilt: Haushalte, die dank Sozialversicherungen von 
Armut bewahrt werden, beziehen am häufigsten Leistungen für Familien (z. B. 
Familienzulagen, Mutterschaftsentschädigung), Arbeitslosenentschädigung 
und Renten der Invalidenversicherung. Wenn Bedarfsleistungen die Armut ab-
wenden, so ist mehrheitlich die Sozialhilfe ausschlaggebend. Danach folgen die 
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und die Verbilligungen der Krankenkassen-
prämien. 

•	 Nach der Pensionierung bilden die Altersrenten der ersten und der zwei-
ten Säule in der Regel die Einkommensbasis. Sie sind als finanzielle Grundlage 
im Ruhestand gedacht. Im Unterschied zu anderen Sozialversicherungen de-
cken sie nicht Unwägbarkeiten von Lebensereignissen ab, die mit einer be-
grenzten Wahrscheinlichkeit eintreten. Um die armutsreduzierende Wirkung 
von Sozialversicherungen differenziert zu beurteilen, sollten die Altersrenten 
deshalb separat betrachtet werden. 

•	 Für die Gesamtbevölkerung ergibt sich folgendes Bild (Referenzjahr 
2023): Ohne jegliche Sozialleistungen wären rund 32 % der ständigen Wohnbe-
völkerung von Armut betroffen. Die Altersrenten der ersten und der zweiten Säu-
le reduzieren diese Quote um 13 Prozentpunkte, die übrigen Sozialversiche-
rungsleistungen um weitere 6 Prozentpunkte und die Bedarfsleistungen um 
weitere 5 Prozentpunkte.

•	 Die Auswirkungen von Steuern und Sachtransfers sind in diesen Aus-
wertungen nicht abgebildet. Sie sind teilweise in Einzeluntersuchungen berück-
sichtigt, welche die Auswirkungen der föderalen Leistungs- und Regelungsviel-
falt auf das verfügbare Einkommen von Tieflohnbeziehenden in den 26 
Kantonshauptorten vergleichen. 
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Um zu ermessen, in welchem Ausmass das System der sozialen Sicherheit die Armut 
reduziert, wird zwischen der Vortransferarmut und der Nachtransferarmut unterschieden. 
Die Vortransferarmut gibt Auskunft darüber, wie verbreitet Armut wäre, wenn keine So-
zialleistungen ausgerichtet würden. Sie misst also die Armut in einer Situation, in der die 
finanziellen Ressourcen von Haushalten einzig aus Erwerbsarbeit, Vermögensanlagen 
und privaten Transfers (z. B. Unterhaltszahlungen) stammen. Die Nachtransferarmut zeigt 
auf, in welchem Ausmass es einem Staat gelingt, mittels Sozialleistungen die finanzielle 
Armut zu reduzieren. 

Die Armutsquoten der öffentlichen Statistik stellen in der Regel die Nachtrans-
ferarmut dar. Dies gilt auch für die Quoten, die im Grundlagenheft «Armut in der Schweiz 
im Überblick» ausgewiesen sind. Im Folgenden werden ihnen zwei weitere Armutsquoten 
gegenübergestellt: die Armutsquote vor Bezug aller Sozialleistungen (Vortransferarmut) 
und die Armutsquote nach dem Bezug von Sozialversicherungsleistungen (ohne Bedarfs-
leistungen). Auf diese Weise wird der grundlegenden Unterscheidung von Leistungsarten 
im System der sozialen Sicherheit Rechnung getragen (Abbildung 4):

•	Sozialversicherungen sichern existenzielle Risiken verbindlich für nahezu die 
ganze Bevölkerung oder die Erwerbsbevölkerung ab und werden – bei Eintre-
ten dieses Risikos – unabhängig von der finanziellen Bedürftigkeit ausgerich-
tet. In welchem Ausmass diese «universellen» Leistungen faktisch auch vor 
Armut schützen, zeigt der Vergleich zwischen Vortransferarmut und Armut nach 
Bezug von Sozialversicherungsleistungen.

•	Bedarfsabhängige Sozialleistungen kommen dann zum Tragen, wenn allfällige 
Ansprüche auf Sozialversicherungsleistungen ausgeschöpft sind oder diese 
nicht ausreichen, um eine finanzielle Bedürftigkeit abzuwenden. In welchem 
Ausmass diese Leistungen die Armut zu reduzieren vermögen, zeigt der Ver-
gleich zwischen der Armut nach Bezug von Sozialversicherungsleistungen und 
der Armut nach Bezug aller Sozialtransfers.

Sozialversicherungsleistungen haben vor und nach der Pensionierung eine grundsätz-
liche andere Funktion. Während sie im Erwerbsalter spezifische finanzielle Risiken ab-
decken, sind sie im Rentenalter als Basis des Haushaltseinkommens gedacht. Deshalb 
müssen die armutsreduzierenden Effekte von Sozialleistungen in diesen Lebensphasen 
separat betrachtet werden. Zu diesem Zweck werden die Haushalte im Folgenden in zwei 
Gruppen geteilt – solche, in denen alle Haushaltsmitglieder eine Altersrente beziehen, 
und solche, in denen niemand eine Altersrente bezieht («gemischte» Haushalte, in denen 
nur ein Teil der Personen eine Altersrente hat, sind ausgeklammert).

Bei der Interpretation der Ergebnisse sind zwei wichtige Punkte zu beachten: 
Erstens beziehen sich die Auswertungen jeweils auf das Haushaltseinkommen eines 
gesamten Jahres. Wenn Sozialleistungen Armut für eine kurze Zeitdauer abwenden, ist 
nicht garantiert, dass sich dies auch in einer Analyse des Jahreseinkommens widerspie-
gelt. Zweitens können die armutsreduzierenden Effekte von Sozialleistungen nur so weit 
berücksichtigt werden, als es sich um direkte Zahlungen an die betroffenen Personen 
und Haushalte handelt. Weil die hier gewählte Definition von Armut auf die Einkommen 
abstellt, fallen Sachleistungen oder Kostenvergütungen nicht in Betracht. Dies betrifft 
unter den Sozialversicherungen beispielsweise die obligatorische Krankenpflegeversi-
cherung, unter den Bedarfsleistungen vor allem gewisse Elemente der Ergänzungsleis-
tungen zur AHV/IV sowie von kantonalen Alters- und Invaliditätsbeihilfen (z. B. Vergütung 
von Krankheits- und Behinderungskosten).

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick»
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B.1.1	 PERSONEN IN HAUSHALTEN OHNE ALTERSRENTEN

In der Schweiz lebten 2023 rund 6,5 Millionen Menschen in einem Haushalt, der keine 
Altersrente bezieht. Ohne Sozialleistungen wären 16,1 % dieser Menschen von Einkom-
mensarmut betroffen (Abbildung 5). Nach dem Bezug von Sozialversicherungsleistungen 
sinkt dieser Anteil auf 9,8 %, nach dem Bezug von Bedarfsleistungen auf 6,3 %. Obwohl 
Sozialversicherungsleistungen in der Regel nicht ausdrücklich auf die materielle Existenz-
sicherung zielen, ist ihr Beitrag zu Armutsbekämpfung somit beachtlich. Er übertrifft auch 
vor der Pensionierung tendenziell den Effekt der bedarfsabhängigen Sozialleistungen. 

Zum Effekt der Bedarfsleistungen gibt es verschiedene kantonale Steuerdaten-
analysen, die alle zu ähnlichen Ergebnissen kommen: In den Kantonen Bern (2015) und 
Basel-Landschaft (2019) wird die Einkommensarmut dank Bedarfsleistungen um rund ei-
nen Drittel gesenkt (Fluder et al. 2020, S. 66–67; Hümbelin et al. 2022, S. 44); im Kanton 
Luzern (2020) reduziert sich die finanzielle Armut (berechnet unter Berücksichtigung von 
Einkommen und Vermögen) um gut die Hälfte (Lustat 2024, S. 21).10 Tendenziell grösser 
erscheint der Effekt im Kanton Basel-Stadt (2019), der mit den Familienmietzinsbeiträgen 
über eine kantonsspezifische Bedarfsleistung verfügt (Fluder und Lehmann 2024, S. 23–24).

Welche Sozialwerke sind nun konkret für die Reduktion der Einkommensarmut 
verantwortlich? Dies wird im Folgenden separat für die Sozialversicherungen und die 
bedarfsabhängigen Sozialleistungen gezeigt. 

Abb. 4
Schematische Darstellung der Vor- und Nachtransferarmut
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Sozialversicherungen
In absoluten Zahlen ausgedrückt, wurden 2023 rund 410 000 Personen, die in Haushalten 
ohne Altersrentenbezug leben, dank Sozialversicherungsleistungen vor Einkommens-
armut verschont. Dabei dominieren drei Sozialversicherungen (Abbildung 6): 

•	Gut zwei Drittel der Personen kommen aus Haushalten, die Familienzulagen, 
Mutterschaftsentschädigungen oder andere Sozialleistungen für Familien be-
ziehen. Die Abgrenzung zu den Bedarfsleistungen ist in diesem Fall aus erhe-
bungstechnischen Gründen nicht möglich, die Kategorie enthält auch Leistun-
gen, die ausschliesslich für Familien in bescheidenen wirtschaftlichen 
Verhältnissen geschaffen wurden (z. B. Ergänzungsleistungen für Familien, 
bedarfsabhängige Mutterschafts- oder Elternbeiträge). Insofern wird der Effekt 
der Sozialversicherungen in diesem Punkt überschätzt. Im Durchschnitt tragen 
die Sozialleistungen für Familien bei diesen Personen etwas weniger als einen 
Zehntel an das Haushaltseinkommen bei. Das mag angesichts der Wirkung als 
nicht besonders viel erscheinen, doch können relativ kleine Beträge ausrei-
chen, um Working-Poor-Familien über die Armutsgrenze zu heben. Zudem 
können die Sozialleistungen für Familien ihren armutsreduzierenden Effekt in 
Kombination mit anderen Sozialversicherungsleistungen (z. B. Arbeitslosen-
taggelder, IV-Rente) entfalten.

•	Rund ein Drittel der Personen lebt in Haushalten, die von Arbeitslosigkeit be-
troffen sind und deshalb im Verlauf eines Jahres Taggelder der Arbeitslosen-
versicherung erhalten haben. Die Leistungen machen im Durchschnitt 24 % 
des Haushaltseinkommens aus. Weil Erwerbseinkommen vor der Pensionie-
rung in der Regel die wichtigste Einkommensquelle bilden, erscheint auch 
dieser Anteil am Haushaltseinkommen eher gering. Er ist zum einen darauf 
zurückzuführen, dass sich der Anteil auf das gesamte Jahreseinkommen be-
zieht und Arbeitslosentaggelder oftmals nicht über das ganze Jahr bezogen 
werden. Zum anderen tragen in Paar- und Familienhaushalten oftmals mehre-
re Personen zum Erwerbseinkommen bei.

Vor- und Nachtransferarmut von Personen in Haushalten ohne Altersrenten, 2023
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Bemerkung: Einkommensarmut ohne Berücksichtigung allfälliger Vermögensbestände; Armutsgrenze gemäss
SKOS-Richtlinien (soziales Existenzminimum)
Quelle: BFS – SILC 2023 ,© BSV 2025

Abbildung 5
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•	Ebenfalls ein Drittel lebt in Haushalten, die Leistungen aus der ersten Säule 
beziehen. Mehrheitlich handelt es sich um eine Rente der Invalidenversiche-
rung, seltener um eine solche der Hinterlassenenversicherung. Teilweise 
kommen dazu auch Leistungen aus der beruflichen Vorsorge. Im Durchschnitt 
machen die Leistungen der ersten Säule ungefähr einen Drittel des Haushalts-
einkommens aus, für diejenigen der zweiten Säule sind keine zuverlässigen 
Aussagen möglich.

Detaillierten Analysen zum armutsreduzierenden Effekt einzelner Sozialversicherungen 
sind wegen der relativ kleinen Fallzahlen in SILC Grenzen gesetzt. Auch ist es aus grund-
sätzlichen Überlegungen nicht möglich, den armutsreduzierenden Effekt einer einzelnen 
Sozialversicherung zuzuschreiben. In gewissen Konstellationen reichen die einzelnen 
Sozialversicherungsleistungen für sich alleine nicht aus, um einen Haushalt über die 
Armutsgrenze zu heben, sondern entfalten diese Wirkung einzig in gegenseitiger Kom-
bination (z. B. Renten der 1. und der 2. Säule). Weil die Sozialversicherungen in keiner 
Hierarchie zueinander stehen, lässt sich in diesen Fällen keine Leistung bestimmen, die 
für die Armutsreduktion bestimmend wäre.

Bedarfsabhängige Sozialleistungen
Insgesamt leben rund 230 000 Personen in Haushalten, die dank bedarfsabhängigen 
Sozialleistungen eine Situation der Einkommensarmut abwenden konnten.11 Alle diese 
Haushalte werden mit Prämienverbilligungen unterstützt – entweder direkt oder im Rah-
men der Sozialhilfe oder der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. Bei knapp der Hälfte der 
Personen enthält das Haushaltseinkommen zudem Leistungen der Sozialhilfe, bei einem 
Fünftel Ergänzungsleistungen zur IV (Abbildung 7). Bemerkenswert ist, dass ungefähr ein 
Zehntel der betroffenen Haushalte angibt, Wohnbeihilfen (z. B. öffentliche Mietzuschüsse) 
zu erhalten. Da nur zwei Kantone – Genf und Basel-Stadt – Wohnbeihilfen kennen (siehe 
Abschnitt A.3, Tabelle 3), handelt es sich offensichtlich in vielen Fällen um kommunale 
Leistungen. Auch ist nicht vollständig auszuschliessen, dass einige Befragte vorüber-
gehende Wohnkostenzuschüsse von gemeinnützigen Organisationen entsprechend ein-
stuften, allenfalls auch die Finanzierung von Wohnkosten durch die Sozialhilfe oder die 
Ergänzungsleistungen. 

Personen, die wegen Sozialversicherungsleistungen nicht von Armut betroffen sind:
bezogene Leistungen (im Haushalt), 2023
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0 % 20 % 40 % 60 %

26,2 %

6,2 %6,2 %

10,3 %

4,0 %4,0 %

32,1 %

70,2 %

3,3 %3,3 %

12,6 %

II.A0060.25.V1.23.d

Bemerkung: Andere Sozialversicherungsleistungen: Krankentaggelder, Leistungen der Unfallversicherung und der
Militärversicherung, Renten aus dem Ausland. Einkommensarmut ohne Berücksichtigung allfälliger
Vermögensbestände; Armutsgrenze gemäss SKOS-Richtlinien (soziales Existenzminimum)
Lesebeispiel: 32,1 % der Personen, die wegen Sozialversicherungsleistungen nicht von Armut betroffen sind, leben in
Haushalten, in denen im Verlauf des Jahres mindestens eine Person Taggelder der Arbeitslosenversicherung erhalten
hat.
Quelle: BFS – SILC 2023,© BSV 2025
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Anders als die Sozialversicherungen haben die Bedarfsleistungen einen subsidiären Cha-
rakter: Ein Anspruch besteht dann, wenn vorgelagerte Sozialleistungen die finanzielle 
Bedürftigkeit nicht abzuwenden vermögen. Auch unter den Bedarfsleistungen gibt es 
Abstufungen: Während sich die Prämienverbilligungen an verhältnismässig breite Be-
völkerungsschichten wenden, sind die Sozialhilfe und – für eine spezifische Zielgruppe 
– die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV spezifisch darauf ausgerichtet, das soziale Exis-
tenzminimum zu garantieren, wenn die vorgelagerten Sozialleistungen dies nicht zu er-
reichen vermögen. 

Rund ein Drittel der 230 000 Personen kann eine Armutssituation dank Bedarfs-
leistungen abwenden, die der Sozialhilfe oder den Ergänzungsleistungen vorgelagert sind 
(Abbildung 8: hell- und dunkelorange Flächen). In der Mehrheit dieser Fälle genügen aus-
schliesslich die Prämienverbilligungen, um Einkommensarmut zu verhindern. In einer 
nationalen Perspektive reichen andere vorgelagerte Bedarfsleistungen selten aus, um 
dies zu leisten: Bei weniger als einem Zehntel der 230 000 Personen lässt sich dies be-
obachten. Dies deckt sich mit der Feststellung, dass das Ausgabenvolumen dieser Be-
darfsleistungen vergleichsweise gering ausfällt (siehe Abschnitt A.3, Abbildung 3). Gleich-
zeitig ist zu betonen, dass sich die Erkenntnis auf die Gesamtschweiz bezieht. Die Vielfalt 
der kantonalen Leistungssysteme ist sehr gross und einige Kantone wenden erhebliche 
Mittel für andere Bedarfsleistungen auf. Um deren armutsabwendende Wirkung zu 
messen, sind spezifische kantonale Analysen notwendig, welche im Rahmen der SILC-
Analysen aufgrund der kleinen Fallzahlen nicht durchgeführt werden.

Personen, die wegen bedarfsabhängigen Sozialleistungen nicht von Armut betroffen
sind: bezogene Leistungen (im Haushalt), 2023
Personen in Haushalten ohne Altersrenten

95%-Konfidenzintervall

Ergänzungsleistungen zur IV

Ergänzungsleistungen zur HV

Ausbildungsbeiträge

Alimentenbevorschussung

Wohnbeihilfen

Prämienverbilligung

andere Bedarfsleistungen

Sozialhilfe

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

20,8 %

1,4 %1,4 %

10,2 %

1,0 %1,0 %

11,7 %

99,7 %

4,0 %4,0 %

45,8 %

II.A0070.25.V1.23.d

Bemerkung: IV: Invalidenversicherung; HV: Hinterlassenenversicherung. Einkommensarmut ohne Berücksichtigung
allfälliger Vermögensbestände; Armutsgrenze gemäss SKOS-Richtlinien (soziales Existenzminimum)
Lesebeispiel: 45,8 % der Personen, die wegen Bedarfsleistungen nicht von Armut betroffen sind, leben in Haushalten,
in denen im Verlauf des Jahres mindestens eine Person Sozialhilfe erhalten hat.
Quelle: BFS – SILC 2023,© BSV 2025

Abbildung 7
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B.1.2	 PERSONEN IN HAUSHALTEN MIT ALTERSRENTEN

Situation vor dem Bezug von Bedarfsleistungen
Bei Personen im Rentenalter bilden Sozialversicherungsleistungen – die Renten der AHV 
und der beruflichen Vorsorge – die Basis des Haushaltseinkommens. Abbildung 9 zeigt 
für Haushalte, in denen alle Mitglieder eine Altersrente beziehen, wie sich das Einkommen 
vor dem allfälligen Bezug bedarfsabhängiger Sozialleistungen zusammensetzt. Die Haus-
halte sind in zehn gleich grosse Einkommensgruppen unterteilt – links der Zehntel mit 
den geringsten Einkommen, rechts der Zehntel mit den grössten Einkommen. (In den 
Einkommen nicht berücksichtigt ist der Vermögensverzehr, wenn Leistungen der Alters-
vorsorge in Kapitalform bezogen wurden.)

Aus der Abbildung wird deutlich: Fast bei allen Einkommensgruppen dominie-
ren die Renten als Einkommensquelle. Dabei verändert sich jedoch das Verhältnis von 
erster und zweiter Säule: Bei den geringsten Einkommen ist der Anteil der zweiten Säule 
noch sehr bescheiden, bis zur oberen Mitte steigt er kontinuierlich an und macht fast die 
Hälfte des Haushaltseinkommens aus. Einzig bei der einkommensstärksten Gruppe ergibt 
sich ein anderes Bild: Dort dominieren die Vermögenserträge und die Erwerbseinkom-
men; der Anteil von Renten der zweiten Säule ist deshalb vergleichsweise gering.

Personen, die wegen bedarfsabhängigen Sozialleistungen nicht von Armut betroffen
sind: ausschlaggebende Leistung (im Haushalt), 2023
Personen in Haushalten ohne Altersrenten

Prämienverbilligung

andere Bedarfsleistung

Ergänzungsleistungen zur IV/HV

Sozialhilfe
26,3 %

7,2 %

20,8 %

45,8 %

II.A0080.25.V1.23.d

Bemerkung: IV: Invalidenversicherung; HV: Hinterlassenenversicherung. Die Summe der Prozentwerte kann aufgrund
von Rundungen von 100 % abweichen. «Prämienverbilligung»: Haushalt bezieht nur Prämienverbilligungen, keine
anderen Bedarfsleistungen; «Andere Bedarfsleistung»: Haushalt bezieht neben Prämienverbilligung noch weitere
Bedarfsleistungen, aber keine Ergänzungsleistungen zur IV/HV und keine Sozialhilfe; «Ergänzungsleistungen zur
IV/HV»: Haushalt bezieht Ergänzungsleistungen zur IV/HV (plus allfällige weitere Bedarfsleistungen); «Sozialhilfe»:
Haushalt bezieht Sozialhilfe (plus allfällige weitere Bedarfsleistungen). Einkommensarmut ohne Berücksichtigung
allfälliger Vermögensbestände; Armutsgrenze gemäss SKOS-Richtlinien (soziales Existenzminimum)
Quelle: BFS – SILC 2023,© BSV 2025

Abbildung 8
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Angesichts der grossen Bedeutung der Altersrenten ist es nicht sehr aussagekräftig, für 
Pensionierte eine Quote der Vortransferarmut zu berechnen. Sie liegt für die Einkom-
mensarmut – also ohne Berücksichtigung der Vermögen – bei rund 90 %. Interessant ist 
vielmehr die Frage, wie gut die Renten vor Armut schützen. Die AHV-Rente allein reicht 
für die Existenzsicherung nicht aus, ihr Maximalbetrag liegt hierfür zu tief. Erst wenn ein 
Haushalt mindestens zwei Fünftel des Einkommens aus anderen Quellen als Renten der 
ersten Säule bezieht, reduziert sich das Armutsrisiko massgeblich (Abbildung 10). Dieses 
zusätzliche Einkommen stammt meistens aus der zweiten Säule. Ihre Leistungen spielen 
im bestehenden System der Altersvorsorge also eine entscheidende Rolle, wenn es um 
die Frage geht, ob die Renten insgesamt existenzsichernd ausfallen.

Personen in Haushalten mit Altersrenten: Zusammensetzung der
Haushaltseinkommen nach Einkommensgruppen (Dezile), 2023
Haushaltseinkommen vor Bezug von Bedarfsleistungen

50 %

100 %

20 %
27 %

34 %
42 %

45 %

8 %
7 %

11 %

9 %
23 %

1. Dezil 2. Dezil 3. Dezil 4. Dezil 5. Dezil 6. Dezil 7. Dezil 8. Dezil 9. Dezil 10. Dezil

Erwerbseinkommen Vermögenseinkommen 3. Säule Transfers zwischen Haushalten
andere Sozialversicherungsleistungen 2. Säule 1. Säule (AHV/IV ohne EL)

II.A0090.25.V1.23.d

Bemerkung: Personen in Haushalten, in denen alle Mitglieder eine Altersrente beziehen. Die Summe der Prozentwerte
kann aufgrund von Rundungen von 100 % abweichen. Andere Sozialversicherungsleistungen: Krankentaggelder,
Leistungen der Unfallversicherung und der Militärversicherung, Renten aus dem Ausland.
Lesebeispiel: Bei Personen, deren Haushalt zu den 10 % mit dem tiefsten Haushaltseinkommen gehört (1. Dezil),
machen Renten aus der 1. Säule 91 % des Haushaltseinkommens aus.
Quelle: BFS – SILC 2023,© BSV 2025

17 %

91 %

73 % 69 %
62 %

53 % 49 %

41 %

45 %
37 % 32 %
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31 %
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Abbildung 9
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Situation nach dem Bezug von Bedarfsleistungen
Genügen die Renten und die privaten Einkommen nicht, so kommen die bedarfsabhän-
gigen Sozialleistungen zum Tragen. Dies sind bei Pensionierten fast ausschliesslich die 
Ergänzungsleistungen zur AHV (inkl. Prämienverbilligungen). Nach Bezug von Altersren-
ten – und allfälligen weiteren Sozialversicherungsleistungen – beträgt die Quote der Ein-
kommensarmut bei Personen in Haushalten mit Altersrente 22 % (Abbildung 11). Die Er-
gänzungsleistungen zur AHV und weitere Bedarfsleistungen reduzieren diese Quote um 
rund einen Viertel auf 16 %. Wie im Grundlagenheft «Armut in der Schweiz im Überblick» 
(Abschnitt B.2.2) dargelegt, ist das Niveau der Einkommensarmut im Rentenalter vor-
sichtig zu interpretieren: Nicht wenige Haushalte besitzen Vermögen, mit denen sie Ein-
kommenslücken kompensieren können. Für das Jahr 2023 fehlen in SILC Vermögens-
daten. Für 2022 konnte gezeigt werden, dass sich die Armutsquote im Rentenalter unter 
Berücksichtigung der finanziellen Reserven um ungefähr die Hälfte reduziert. Dabei wur-
de der jährliche Vermögensverzehr anhand der verbleibenden Lebenserwartung be-
stimmt (Verbrauch des Nettovermögens bis zum Lebensende). 

Anteil von Renten der ersten Säule (AHV/IV) am Haushaltseinkommen und Quote der
Einkommensarmut (vor Bedarfsleistungen), 2023
Personen in Haushalten mit Altersrenten

95%-Kon
denzintervall

20 %

40 %

60 %

80 %

5,8 % 3,5 % 4,0 % 4,3 %
8,7 %

22,5 %

36,1 %

51,1 %

86,4 %

> 0 % und
≤ 20 %

> 20 %
und ≤
30 %

> 30 %
und ≤
40 %

> 40 %
und ≤
50 %

> 50 %
und ≤
60 %

> 60 %
und ≤ 70 %

> 70 % und
≤ 80 %

> 80 %
und ≤
90 %

> 90 %
und ≤
100 %

Anteil von Renten der 1. Säule (AHV/IV) am Haushaltseinkommen 
(inkl. 
ktive Miete) II.A0100.25.V1.23.d

Bemerkung: Personen in Haushalten, in denen alle Mitglieder eine Altersrente beziehen. Einkommensarmut ohne
Berücksichtigung allfälliger Vermögensbestände; Armutsgrenze gemäss SKOS-Richtlinien (soziales
Existenzminimum)
Lesebeispiel: Unter den Personen, die in Haushalten leben, in denen ohne Bedarfsleistungen zwischen 50 % und
60 % des Haushaltseinkommens aus Renten der ersten Säule stammen (fünfte Säule von links), sind 8,7 % von
Einkommensarmut betro�en (vor dem Bezug von Bedarfsleistungen).
Quelle: BFS – SILC 2023,© BSV 2025
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Abbildung 10

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.2.2). 
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B.1.3	 GESAMTE BEVÖLKERUNG

Setzt man die Analysen für beide Bevölkerungsgruppen – Personen in Haushalten mit 
und ohne Altersrentenbezug – zusammen, so ergibt sich folgendes Bild: Ohne Sozial-
leistungen wäre nahezu ein Drittel der Bevölkerung von Einkommensarmut betroffen 
(Abbildung 12). Dieser hohe Wert kann allerdings zu Missverständnissen führen, weil die 
Sozialversicherungen vor und nach der Pensionierung eine andere Funktion ausüben. 
Seniorinnen und Senioren werden nicht mit Sozialleistungen unterstützt, weil sie ein exis-
tenzielles Risiko unerwartet getroffen hätte. Die Altersvorsorge beruht vielmehr auf einem 
gesellschaftlichen Konsens, das Erwerbsleben zu begrenzen und anschliessend den 
Lebensunterhalt durch Leistungen der ersten und der zweiten Säule zu gewährleisten. 

Stellt man die Altersrenten der ersten und der zweiten Säule in Rechnung, so 
sind noch 19 % der Bevölkerung von Einkommensarmut betroffen. Zugespitzt formuliert, 
geschieht dies hauptsächlich aus zwei Gründen: Entweder weil ihr Haushalt keine aus-
reichenden Einkünfte aus Erwerbsarbeit erzielt oder weil die Altersrenten zu gering sind, 
um das Existenzminimum zu sichern. Die weiteren Sozialversicherungsleistungen redu-
zieren die Quote auf 12,8 %, die bedarfsabhängigen Sozialleistungen auf 8,1 %. 

Wie eingangs festgehalten, beziehen sich die Analysen auf die Jahreseinkom-
men der Haushalte. Auf dieser Basis berechnet ist die Zahl der Einkommensarmen grös-
ser als die Zahl der Menschen, die das soziale Existenzminimum dank bedarfsabhängiger 
Sozialleistungen erreichen (8,1 % vs. 4,7 % der ständigen Wohnbevölkerung).12 Dies zeigen 
auch Steuerdatenanalysen für die Kantone Bern (2015) und Basel-Landschaft (2019) 
(Fluder et al. 2020, S. 66–67; Hümbelin et al. 2022, S. 44). Bei der Würdigung dieses Sach
verhalts ist zu berücksichtigen, dass die für die statistischen Analysen verwendete  
Armutsgrenze keine direkte Auskunft darüber gibt, ob eine Person Anspruch auf Bedarfs-
leistungen hat. Insbesondere sind die Vermögen nicht eingeschlossen. Auch unter Ein-
schluss dieser Punkte deuten die Ergebnisse aber darauf hin, dass die materielle Exis-
tenzsicherung in der Schweiz ein Potenzial für Verbesserungen hat. Die Fragen, wie 
verbreitet der Nichtbezug von Sozialleistungen ist und welche Handlungsmöglichkeiten 
sich in diesem Zusammenhang eröffnen, werden in Abschnitt C.1 vertieft diskutiert.

Vor- und Nachtransferarmut von Personen in Haushalten mit Altersrenten, 2023

95%-

20 %

40 %

60 %

80 %

Einkommensarmut vor allen
Sozialtransfers

(Vortransferarmut)

Einkommensarmut nach Bezug
von

Sozialversicherungsleistungen

Einkommensarmut nach Bezug
aller Sozialtransfers
(Nachtransferarmut)

II.A0110.25.V1.23.d

Bemerkung: Personen in Haushalten, in denen alle Mitglieder eine Altersrente beziehen. Einkommensarmut ohne
Berücksichtigung allfälliger Vermögensbestände; Armutsgrenze gemäss SKOS-Richtlinien (soziales
Existenzminimum)
Quelle: BFS – SILC 2023 ,© BSV 2025
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Abbildung 11




